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Zusammenfassung 

Die Dissertation behandelt in vier Aufsätzen und einer Studienbesprechung die Ge-

nese, Grundsätze und Besonderheiten öffentlicher Wirtschaftstätigkeit in Deutsch-

land. Zentral in allen Aufsätzen ist das Spannungsverhältnis zwischen dem öffent-

lichen Daseinsvorsorgeauftrag und Profitabilitätsbestrebungen der öffentlichen An-

teilseigner.  

Die Einleitung (Kapitel 1) führt in den Untersuchungsgegenstand, Aufbau, Inhalt 

und Methode der in der Dissertation enthaltenen Aufsätze ein. Ferner nimmt Sie 

eine zusammenfassende Darstellung um die Diskursentwicklung zur Frage „Privat 

versus Staat“ vor. Es wird deutlich, dass die Frage bereits in den Anfängen öffent-

licher Wirtschaftstätigkeit kontrovers geführt wurde und die Ansichten in dieser 

Fragestellung konstanten Argumentationsmustern folgen. 

Der erste Aufsatz (Kapitel 2) untersucht die Herausbildung, Entwicklung und das 

politische Verständnis von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit. Der erste Teil unter-

sucht die Entstehung kommunalwirtschaftlicher Strukturen. Der zweite Teil analy-

siert anhand von Grundsatzprogrammen den parteipolitischen Diskurs um Daseins-

vorsorge und öffentliche Wirtschaftstätigkeit hinsichtlich ihres Verständnisses von 

Daseinsvorsorge, des parteiprogrammatisch eingeräumten Umfangs der vielfach 

durch öffentliche Wirtschaftstätigkeit erbrachten Daseinsvorsorgeleistungen sowie 

ihrer adäquaten Ausgestaltung.  

Der zweite Aufsatz (Kapitel 3) zeigt, dass die Art und Weise, wie Daseinsvorsor-

geleistungen in EU-Mitgliedsstaaten erbracht werden, ausschlaggebend für die Ein-

stufung von wirtschaftlichen oder nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten durch die Eu-

ropäische Kommission sind. Ob soziale Dienstleistungen wirtschaftlicher Natur 

sind und damit den Wettbewerbs- und Binnenmarktregeln unterliegen, hängt folg-

lich von ihrer individuellen Organisation und Struktur und weniger von der Dienst-

leistungsart als solcher ab. 

Der dritte Aufsatz (Kapitel 4) untersucht anhand von wettbewerbspolitischen Initi-

ativen der Europäischen Kommission die Diskrepanz zwischen vertraglichem An-

spruch und europapolitischer Praxis. Der Aufsatz kommt zu dem Ergebnis, dass der 

öffentliche Sektor in den gegenwärtigen Wettbewerbs- und Dateninitiativen in ers-

ter Linie als Verwaltung und nicht als im Wettbewerb stehende Unternehmen be-

trachtet und entsprechend reglementiert wird. 

Der vierte Aufsatz (Kapitel 5) widmet sich der Frage einer adäquaten Investitions-

politik für die Kommunalwirtschaft. Er legt ein Verfahren dar, mit dem Investitio-

nen kommunaler Unternehmen unter Einbeziehung ihrer öffentlichen Aufgaben 

priorisiert werden können. Die Studienbesprechung (Kapitel 6) diskutiert einen 

Vorschlag zur gezielten Investitionssteuerung von Kommunalverwaltungen und ih-

ren Beteiligungsunternehmen am Beispiel der Stadt Köln. 
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1 EINLEITUNG 

Die Dissertation untersucht die Entstehungsgeschichte, den öffentlichen Diskurs 

sowie die Funktion von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit in Deutschland. Bereits in 

ihren Anfängen unterlag öffentliche Wirtschaftstätigkeit in Deutschland auf der ei-

nen Seite einem gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorgeauftrag und auf der ande-

ren Seite klar definierten Profitabilitäts- bzw. Wirtschaftlichkeitsinteressen1. Unter 

Daseinsvorsorge wird in der Dissertation ein politisches Konzept von öffentlicher 

Verantwortung verstanden, wonach bestimmte Infrastrukturen und Dienstleistun-

gen durch den Staat oder die Gebietskörperschaften allgemein zugänglich und zu 

erschwinglichen Preisen garantiert werden sollen. Unter Profitabilität wird die Er-

reichung des bestmöglichen (finanziellen) Ergebnisses bei einem gegebenen Mitte-

leinsatz verstanden (Mühlenkamp 2011, S. 3). Diese beiden Pole, Daseinsvorsorge 

und Profitabilität, sind je nach Sektor und politischem Trend unterschiedlich ge-

wichtet. Beide Pole sind Aufgaben der öffentlichen Wirtschaft. Sie sind es auch, 

die sich in den einzelnen Aufsätzen der Dissertation als ein grundlegendes Charak-

teristikum und zugleich als Problem der öffentlichen Wirtschaft in Deutschland her-

ausstellen werden.  

Der Fokus der Dissertation liegt auf diesen beiden Polen und dem daraus resultie-

renden Spannungsverhältnis zwischen der Sicherstellung gesellschaftlicher Ziele 

und wirtschaftlichem Erfolg öffentlicher Wirtschaftstätigkeit. Was ist und sollte die 

Rolle von öffentlicher Wirtschaft in unserer Gesellschaft sein? Gibt es Güter und 

Dienstleistungen, die ausschließlich öffentlich erbracht werden sollten? Darf öf-

fentliche Wirtschaft auch profitabel oder muss sie rein gemeinwohlorientiert sein? 

Obgleich diese Fragen nicht neu sind, so fallen die Antworten doch sehr unter-

schiedlich aus. 

Besonders kontrovers wird der die soeben aufgeführten Fragen umschließende 

Grundsatzdiskurs „Privat versus Staat“ geführt. Hierbei wird oftmals ein Antago-

nismus zwischen öffentlicher Wirtschaft und Privatwirtschaft proklamiert. Sowohl 

Wissenschaft als auch Politik widmen sich immer wieder diesem Grundsatzdiskurs. 

Gerade weil der Diskurs um die Rolle und Funktion von öffentlicher Wirtschaft 

gegenüber der Privatwirtschaft einen so tragenden Stellenwert in der Beschäftigung 

 
 

 

 

 

1 Der Begriff der Wirtschaftlichkeit wird in der Dissertation synonym zur Profitabilität verwendet. 
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mit Gemeinwirtschaft besitzt und auch immer wieder entscheidenden Einfluss auf 

die Wirtschaftspolitik weltweit nimmt, wird er im Folgenden zusammengefasst.2  

Der politische Diskurs um die Form der Wirtschaftstätigkeit wurde zunächst im 19. 

Jahrhundert vor allem im sozialistischen Lager durch das von Karl Marx und Fried-

rich Engels geprägte Verständnis bestimmt, wonach der Staat immer stärker in die 

Produktionsprozesse eingreifen müsse, um der zunehmenden Krisenanfälligkeit des 

kapitalistischen Systems entgegenzuwirken. Mit der öffentlichen Wirtschaft könn-

ten ihrer Ansicht nach die systemischen Widersprüche des Kapitalismus nicht ge-

löst werden. Vielmehr entmachte die öffentliche Wirtschaft neben den Arbeitern 

auch die Unternehmer und bringe lediglich weitere Bevölkerungsgruppen in Ab-

hängigkeitsverhältnisse.3 Der Staat wird in Friedrich Engels „Anti-Dühring“ in der 

Folge als ein integraler Bestandteil des Systems der kapitalistischen Produktions-

weise verstanden.4 Staatliche Wirtschaftstätigkeit wird als eine notwendige Ent-

wicklungsstufe auf dem Weg zum Sozialismus bzw. Kommunismus betrachtet.5 

 
 

 

 

 

2 Eine zusammenfassende Darstellung der historischen Trends von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit 

findet sich in Abbildung 3 im Anhang.  
3 Im „Anti-Dühring“ bemerkte Friedrich Engels (1962 [1885], S. 259 f.) folgendes: „Diese Notwen-

digkeit der Verwandlung in Staatseigentum tritt zuerst hervor bei den großen Verkehrsanstalten: 

Post, Telegraphen, Eisenbahnen. Wenn die Krisen die Unfähigkeit der Bourgeoisie zur ferneren 

Verwaltung der modernen Produktivkräfte aufdeckten, so zeigt sich die Verwandlung der großen 

Produktions- und Verkehrsanstalten in Aktiengesellschaften und Staatseigentum die Entbehrlichkeit 

der Bourgeoisie für jenen Zweck. Alle gesellschaftlichen Funktionen des Kapitalisten werden jetzt 

von besoldeten Angestellten versehn. […] Hat die kapitalistische Produktionsweise zuerst Arbeiter 

verdrängt, so verdrängt sie jetzt die Kapitalisten und verweist sie, ganz wie die Arbeiter, in die über-

flüssige Bevölkerung“ (Marx/Engels 1962 [1885], S. 259 f.). 
4 „Aber weder die Verwandlung in Aktiengesellschaften noch die in Staatseigentum, hebt die Kapi-

talgesellschaft der Produktivkräfte auf. Bei den Aktiengesellschaften liegt dies auf der Hand. Und 

der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um 

die allgemeinen äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten ge-

gen Übergriffe, sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch 

seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamt-

kapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher 

Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Prole-

tarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben. Aber 

auf der Spitze schlägt es um. Das Staatseigentum an den Produktivkräften ist nicht die Lösung des 

Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Handhabe der Lösung“ (Marx/Engels 1962 

[1885], S. 260). 
5 „Der Staat war der offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer 

sichtbaren Körperschaft, aber er war dies nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse war, welche 

selbst für ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat […]. Indem er endlich tatsächlich Repräsentant der 

ganzen Gesellschaft wird, macht er sich selbst überflüssig. Sobald es keine Gesellschaftsklasse mehr 

in der Unterdrückung zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrschaft und dem in der bisherigen 

Anarchie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus entspringenden Kol-

lisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine besondere Repres-

sionsgewalt, einen Staat, nötig machte. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der 
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Der Staat bleibe „Organ der Klassenherrschaft“, aber diese könne er nur insofern 

erfolgreich verteidigen, als er „die allgemeinen äußeren Bedingungen der kapitalis-

tischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten“ in der Lage ist (Deppe 2018, S. 489). 

In diesem Sinne bezeichnete Friedrich Engels öffentliche Wirtschaftstätigkeit als 

den „ideellen Gesamtkapitalist“ (Marx/Engels 1962 [1885], S. 260). Er sah in der 

öffentlichen Wirtschaft eine unvermeidliche Gesetzmäßigkeit von einem kapitalis-

tischen zu einem sozialistischen Gesellschaftssystem. 

In den Folgejahrzehnten griff gerade das sozialistische Spektrum immer wieder die 

Frage auf, welche Rolle staatliche Interventionen in einem kapitalistischen Wirt-

schaftssystem einnehmen. Entscheidend war dabei weniger, ob grundsätzlich pri-

vate oder öffentliche Wirtschaftstätigkeit besser sei. Vielmehr stand die Frage im 

Fokus, ob öffentliche Unternehmen als reformerischer Ansatz der Sozialdemokratie 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Kapitalismus präferiert werden oder 

öffentliche Wirtschaft als dem Kapitalismus systemimmanent und damit als eine 

notwendige Entwicklungsstufe auf dem Weg zum Sozialismus bzw. Kommunismus 

betrachtet werden sollte.  

Auslöser für den Diskurs um die systemische Rolle öffentlicher Wirtschaftstätigkeit 

waren die Auswirkungen der sozial- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen im 

Deutschen Kaiserreich, die sich Ende des 19. Jahrhunderts in Form von umfangrei-

chen, interventionsstaatlichen Strukturen herausgebildet hatten.6 In dieser Zeit wur-

den insbesondere in Deutschland, Teilen Skandinaviens und den USA staatliche 

Modernisierungs- und Schutzmaßnahmen eingeleitet. Auf eine liberalere Dekade 

der 1860er Jahre folgte in den 1870er Jahren ein umfangreicherer Ausbau einer 

staatlich kontrollierten, ökonomischen, technologischen und sozialen Infrastruktur 

sowie eines differenzierten Gesetzes- und Verordnungsrahmens zur Wirtschaftsre-

gulierung (ten Brink/Nölke 2013, S. 23).  

 
 

 

 

 

ganzen Gesellschaft auftritt – die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft 

– ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesell-

schaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann von 

selbst ein. An der Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Lei-

tung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht „abgeschafft“, er stirbt ab“ (Marx/Engels 1962 

[1885], S. 261 f.). 
6 Diese Phase lässt sich nach Hans-Ulrich Wehler (1970, S. 87 ff.) auf die Periode 1873-1896 datie-

ren. Sie beschreibt die dritte Phase, welche auf die erste Phase der frühgeschichtlichen industriellen 

Revolution (Spätmerkantilismus, staatliche Gewerbepolitik und Frühindustrialisierung) bis 1834/51 

und die zweite Phase (1835/51-1873) der industriellen Revolution folgt. 
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In der wirtschaftspolitischen Praxis führten die zunehmenden staatlichen Interven-

tionen am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer engeren Verknüpfung und Verflech-

tung der sozialökonomischen und staatlichen Sphäre. Dieses neue Verhältnis von 

Wirtschaft und Politik hatte zwei wesentliche Ausgänge zur Folge. Erstens kam es 

zu einer ansatzweisen Aufhebung des Konkurrenzprinzips in Oligopolen und Mo-

nopolen. Zweitens leitete der Staat aufgrund vorherrschender sozialer Konflikte im 

Sozialbereich Interventionen mit dem Ziel einer Systemstabilisation ein. Hierunter 

zählten unter anderem die Einführung einer Arbeiter-Sozialversicherung und sozi-

alprotektionistische Maßnahmen. Mit diesem neuen und umfangreicheren, staatlich 

zu erbringenden Leistungsspektrum weitete sich das Verwaltungswesen aus, das 

von einer ansatzweisen Ordnungs- zu einer Leistungsverwaltung umstrukturiert 

wurde (Kocka 1974, S. 21 f.). 

Diese Periode des aufsteigenden Interventionsstaates wird auch als „Organisierter 

Kapitalismus“ (Wehler 1970, S. 88) bezeichnet. Das Konzept des „Organisierten 

Kapitalismus“ wurde primär mit Blick auf Veränderungen in Deutschland zwischen 

den 1880er Jahren und 1914/18 formuliert (Kocka 1974, S. 23). Mit der Industria-

lisierung nahm die Konzentration der Wirtschaft insbesondere zu Lasten der klei-

neren und mittleren Unternehmen zu, sodass diese Phase oftmals als „oligopolis-

tisch Organisierter Kapitalismus“ beschrieben wird (Wehler 1970, S. 81 f.). Im so-

zialistischen Diskurs war für diese Entwicklung der Begriff des „Staatsmonopolis-

tischen Kapitalismus“ gebräuchlicher (Deppe 2018, S. 486 f.). Der „Staatsmonopo-

listische Kapitalismus“ geht davon aus, dass die dem Kapitalismus inhärenten Kri-

sen zu einer zunehmenden Konzentration und Monopolisierung des Marktes führen 

werden.7 Schlussendlich führe das „imperialistische Stadium“ von einer völlig 

freien Konkurrenz zu einer umfassenden Vergesellschaftung der Produktion.8 Der 

Begriff des „Staatsmonopolistischen Kapitalismus“ wurde als „antikapitalistischer 

und antireformistischer, revolutionärer Kampfbegriff“ von Wladimir Iljitsch Lenin 

geprägt und vor allem durch Historiker, „die sich ausdrücklich als Kämpfer in einer 

ideologischen System Auseinandersetzung verstehen“, verwendet (Kocka 1974, S. 

27 f.).  

 
 

 

 

 

7 Das Konzept des „Staatsmonopolistischen Kapitalismus“ wurde insbesondere durch Wladimir I. 

Lenin beschreiben: „Die Krisen – jeder Art, am häufigsten ökonomische Krisen, aber nicht nur diese 

allein – verstärken aber ihrerseits in ungeheurem Maße die Tendenz zur Konzentration und zum 

Monopol“ (Lenin 1971 [1915/1916], S. 213). 
8 „In seinem imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Vergesell-

schaftung der Produktion heran, er zieht die Kapitalisten gewissermaßen ohne ihr Wissen und gegen 

ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, die den Übergang von der völlig freien 

Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaftung bildet“ (Lenin 1971 [1915/1916], S. 209). 
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Sowohl den „Organisierten Kapitalismus“ als auch den „Staatsmonopolistischen 

Kapitalismus“ eint die, jene Epoche prägende, Beobachtung, wonach der Staat zwi-

schen den 1880er Jahren und 1914/18 mehr in der Wirtschaft intervenierte. In die-

sem Zeitraum beschleunigte sich die Entwicklung vom Ordnungs- zum Interventi-

onsstaat. Der Anteil der Staatsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 

stieg dabei aber lediglich langsam an. Auch der Dirigismus der Kriegswirtschaften 

während des Ersten Weltkriegs wurde anschließend wieder zurückgenommen (ten 

Brink/Nölke 2013, S. 23).  

Im Deutschen Kaiserreich wurden im 19. Jahrhundert bereits viele Infrastrukturen 

und Dienstleistungen durch öffentliche Körperschaften erbracht. In der Weimarer 

Republik trat dann der politische Wille hinzu, kommunale und staatliche Unterneh-

men wie Reichsbahn und Reichspost politisch einzusetzen und ihnen explizit eine 

raumordnungspolitische und teilweise auch eine sozialpolitische Aufgabe zuzuwei-

sen. Öffentliche Unternehmen sollten gezielt ärmere Schichten der Bevölkerung 

unterstützen und im Hinblick auf betriebliche Arbeitsverhältnisse und Sozialleis-

tungen eine Vorbildfunktion übernehmen (Ambrosius 2019, S. 33 f.). In den 1920er 

Jahren schwächte sich der Staatsintervenismus ab, bis diese kurze liberale Ära im 

Rahmen der Weltwirtschaftskrise 1929 wieder zugunsten umfangreicherer staatli-

cher Interventionen beendet wurde (ten Brink/Nölke 2013, S. 23). 

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts trat die Frage „Privat versus Staat“ zunehmend in 

den Vordergrund. In der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine breite Strömung in 

den Wirtschaftswissenschaften für Verstaatlichungen von Unternehmen, sobald 

Unvollkommenheiten des Marktes, wie Monopolmachtstellungen oder externe Ef-

fekte, angenommen wurden (Shleifer 1998, S. 133). Dabei sprachen sich spätere 

Wirtschaftsnobelpreisträger wie Arthur Lewis (1949, S. 101) für die Verstaatli-

chung von Grund und Boden, Mineralvorkommen, Telefondiensten, Versicherun-

gen und der Automobilindustrie, James Meade (1948, S. 67) für die Vergesellschaf-

tung der Eisen- und Stahlindustrie sowie der chemischen Industrie und Maurice 

Allais (1947, S. 66) für die Verstaatlichung einiger weniger Unternehmen in jeder 

Branche aus, um den Vergleich zwischen öffentlichem und privatem Eigentum zu 

erleichtern. 

Die späteren Nobelpreisträger reihten sich in einen in den 1930er und 1940er Jahren 

international geführten wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs über Kapitalismus, 

Sozialismus und die Rolle der Planung in einer Marktwirtschaft ein. Der Diskurs 

verknüpfte öffentliche Interventionen oftmals mit reformpolitischen Ansätzen oder 

mit Forderungen nach einer sozialistischen Wirtschaftsordnung als Gegenentwurf 

zu einer rein kapitalistischen Wirtschaftsform. Dieser in der Wissenschaft geführte 

Diskurs hatte Einfluss auf das wirtschaftspolitische Handeln vieler Staaten in der 

ganzen Welt. So nahmen zahlreiche Staaten entscheidende Rollen in der Produktion 

ein und waren in vielen Sektoren wirtschaftlich beteiligt (Shleifer 1998, S. 133). 

Seit den 1930er Jahren intervenierte der Staat im Rahmen des New Deals in den 
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Vereinigten Staaten und vor dem Hintergrund des Faschismus in Europa. Insbeson-

dere die staatliche Rüstungsnachfrage ließ einen durch Vertragsbeziehungen gere-

gelten öffentlichen Sektor anwachsen (ten Brink/Nölke 2013, S. 23 f.) In Frankreich 

und Österreich übernahm der Staat sogar die Kontrolle über bedeutende Teile der 

Produktion. In den meisten sogenannten „Entwicklungsländern“ standen vor allem 

Sektoren, die als „strategisch“ verstanden wurden, im Staatseigentum. In den sozi-

alistischen Volkswirtschaften wurde der Staat nicht nur Eigentümer in „strategi-

schen“ Sektoren, sondern auch aller anderen Bereiche (Shleifer 1998, S. 133 f.).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden öffentliche Unternehmen in der jungen Bun-

desrepublik bis 1957 gezielt instrumentell zur Behebung der Kriegsfolge- und 

Nachkriegsprobleme eingesetzt. Parallel wurden zahlreiche öffentliche Unterneh-

men neugegründet. In den darauffolgenden Jahren schwächte sich dieser Trend ab. 

So wurde der öffentliche Sektor von 1957 bis 1972 zunehmend konzentriert, reor-

ganisiert und zurückgedrängt. In diesem Zeitraum wurden Teilprivatisierungen un-

ter anderem bei VW, Preußag, Lufthansa und VEBA9 vorgenommen und 1969 die 

Bundeshaushaltsordnung10 verabschiedet, wonach die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit durch den Bund und seine Beteiligungen einzuhalten 

seien. In den Jahren 1973 bis 1982 wurde die öffentliche Wirtschaft wieder mehr 

ausgebaut. So wurden öffentliche Unternehmen neugegründet und fungierten ge-

zielt als Instrumente der Technologie-, Entwicklungshilfe- und Umweltpolitik. 

Gleichzeitig wurden sie aber auch zu einer markt-, erfolgs- und wettbewerbsorien-

tierten Unternehmenspolitik angehalten – dies unter anderem, um zusätzliche Defi-

zite und Haushaltsbelastungen zu vermeiden (Himmelmann 1986, S. 400).  

Im Hinblick auf die Wirtschaftskrisen nach dem Zusammenbruch des Bretton 

Woods-Systems und den Ölschocks der frühen 1970er Jahre geriet staatliche Wirt-

schaftssteuerung weltweit zunehmend in die Kritik. Eine weitere Liberalisierungs-

welle in den 1980er Jahren fußten auf einen insbesondere im liberalen Spektrum 

 
 

 

 

 

9 In den Jahren 1970 bis 1972 gab es darüber hinaus politische Bestrebungen, mit der VEBA eine 

einheitliche Bundesholding an der Spitze zu gründen. Umgesetzt wurden die Pläne letztendlich je-

doch nicht (Himmelmann 1986, S. 400). 
10 Die Bundeshaushaltsordnung (BHO) trat 1970 in Kraft und ersetzte die seit der Weimarer Repub-

lik gültige Reichshaushaltsordnung. Bereits in ihrer ersten Fassung regelte die Bundeshaushaltsord-

nung in § 7 I BHO, dass bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten seien. Später wurde der Passus hinzugefügt, dass 

diese Grundsätze zur Prüfung verpflichten, inwieweit staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwe-

cken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Privatisie-

rung erfüllt werden können. Anders als noch die Reichshaushaltsordnung schränkte § 65 BHO be-

reits in der ersten Fassung von 1969 öffentliche Wirtschaftstätigkeit ein, indem die Beteiligung des 

Bundes an privatrechtlichen Unternehmen stark eingeschränkt wurde. 
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geführten Diskurs um die Frage „Privat versus Staat“. Ein bekannter Kritiker öf-

fentlicher Wirtschaftstätigkeit, der diesen Diskurs maßgeblich mitgeprägt hatte, 

war der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich von Hayek (2004 [1944]). Er ging 

davon aus, dass staatliche Kontrolle in der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung 

durch eine zentrale Planung die Gefahr der Tyrannei berge. Ein weiterer prominen-

ter Gegner öffentlichen Wirtschaftsengagements war Milton Friedman (2002 

[1962], S. 25 ff.), der sich gegen das Staatseigentum aussprach und nur in sehr we-

nigen Ausnahmefällen staatliche Interventionen befürwortete. Auch in den folgen-

den Jahrzehnten proklamierten namenhafte Ökonomen wie Andrei Shleifer (1998, 

S. 147) eine der öffentlichen Wirtschaft inhärente Ineffizienz und fehlende Innova-

tionsfähigkeit. In der Konsequenz, so die Meinung dieser Ökonomen, müsse private 

generell öffentlicher Wirtschaftstätigkeit vorgezogen werden – insbesondere dann, 

wenn die Anreize zur Innovation und zur Kostendämpfung stark sein müssten. 

Spätestens mit den Wahlerfolgen von Margaret Thatcher (1979) und Ronald Rea-

gan (1981) gewann der Liberalismus seit den 1980er Jahren weltweit entscheiden-

den Einfluss in der Wirtschaftspolitik. Das Ende der westlichen „Wirtschaftswun-

der“ und die damit so wahrgenommene Krise der sozialen Marktwirtschaft bildeten 

eine wirksame Grundlage für neoliberale Diskurse und für den Aufstieg der „Fi-

nanzialisierung“ (ten Brink/Nölke 2013, S. 24 f.). In der Folge fanden spätestens 

seit den 1980er Jahren die Kritiker öffentlicher Wirtschaftstätigkeit immer mehr 

Gehör, sodass sich der vormalige Trend der Vergesellschaftung weltweit umkehrte: 

Zahlreiche öffentliche Unternehmen wurden privatisiert. Parallel wandten sich die 

ehemals sozialistischen Volkswirtschaften der Marktwirtschaft zu. Mit dieser 

Transformation gingen weitreichende Privatisierungsprogramme einher. Die Wirt-

schaftspolitik der „Entwicklungsländer“ wandte sich ganz dem Privateigentum zu. 

Während bis in die Mitte der 1970er Jahre die damaligen Mitgliedsländer der Eu-

ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft ihre öffentliche Infrastruktur ausbauten, 

wurde seit den 1980er Jahren in den westlichen Marktwirtschaften sogar die staat-

liche Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Bildung 

in Frage gestellt und zunehmend durch private, durch Steuermittel finanzierte An-

gebote ersetzt (Shleifer 1998, S. 134; Deckwirth 2008, S. 7).  

In der Bundesrepublik Deutschland wurden aus fiskalpolitischen Gründen zwar 

zwischen 1959 und 1965 und nach 1975 vereinzelt öffentliche Unternehmen ganz 

oder teilweise verkauft. In einem nennenswerten Umfang wurden Unterneh-

mensprivatisierungen aber erst seit den 1980er Jahren vorgenommen (Ambrosius 

2019, S. 35). Besonders wahrnehmbar für die Öffentlichkeit trat 1995 die Umwand-

lung der bis dahin öffentlichen Unternehmen DBP Postdienst, Postbank und Tele-

kom in Erscheinung (Pohl 1995, S. 239; Edeling 2001, S. 9). Betroffen waren aber 

nicht nur die großen und bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend behördlich organi-

sierten Unternehmen des Bundes. Auch zahlreiche Betriebe der Städte und Gemein-

den wurden bis in die Mitte der 2000er Jahre privatisiert (Edeling 2001, S. 9). 
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Nach der weltweiten Finanzkrise von 2008 wurden in Deutschland Privatisierungen 

öffentlicher Unternehmen schließlich wieder zurückgefahren. Gerade auf kommu-

naler Ebene wurden Privatisierungsmaßnahmen vielfach sogar wieder rückgängig 

gemacht (siehe hierzu auch Abbildung 6 und Tabelle 7 in Kapitel 5). In der euro-

päischen Wirtschaftspolitik herrschte schon vor der weltweiten Finanzkrise von 

2008 eine gewisse „Neutralität“ im Diskurs um die adäquate Bereitstellung von 

Gütern und Dienstleistungen vor, denen ein „allgemeines Interesse“ und damit ein 

öffentlicher Daseinsvorsorgeauftrag zugeschrieben wurde. In Artikel 36 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union wird sogar der Zugang zur öffentlichen 

Wirtschaft (hier „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“) 

im Sinne der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten gewährleis-

tet. Für die Europäische Kommission gelten weder weitere Privatisierungen noch 

der Ausbau der öffentlichen Wirtschaft als der politisch zu favorisierende Weg.  

Die Erfüllung der durch die Europäische Kommission vorgegebenen Rechtsakte 

erfolgt spätestens seit dem Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-

ropäischen Union (AEUV) am 1. Dezember 2009 in der Regel sowohl durch die 

Privatwirtschaft als auch den öffentlichen Sektor gleichermaßen. Die Ausweitung 

von Aufgaben „von allgemeinem Interesse“ auch auf die Privatwirtschaft durch die 

Europäische Kommission resultiert aus dem Neutralitätsgebot und dem Grundsatz 

der Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Unternehmen gemäß Art. 345 

AEUV. Demnach muss die Europäische Kommission bei der Unternehmenseigen-

tümerschaft neutral agieren. Dementsprechend betrachtet die Europäische Kom-

mission öffentliche Unternehmen auch nicht als primäre Institutionen zur Umset-

zung der durch sie definierten Aufgaben und Ziele, darf sie aber auch nicht gegen-

über der Privatwirtschaft diskriminieren. Vielmehr werden durch die Europäische 

Kommission sektoral begrenzte Zielsetzungen und Leitlinien festgelegt, die von al-

len betroffenen Unternehmen umgesetzt werden sollen. Flankiert wird dies durch 

gezielte Investitions- und Förderprogramme, die den nationalstaatlichen Unterneh-

men einen finanziellen Anreiz zur Umsetzung der Kommissionsziele geben sollen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Darstellung des Grundsatzdiskurses 

um die Frage „Privat versus Staat“ das hierbei bestehende, breite und konstante 

Meinungsspektrum verdeutlicht hat. So finden sich viele noch heute vorherrschen-

den Ansichten bereits im Entstehungszeitraum von öffentlicher Wirtschaftstätig-

keit. Die oben diskutierten Fragen, ob und in welchem Umfang öffentliche Unter-

nehmen in der Wirtschaft existieren sollen, sind nicht primärer Gegenstand der fol-

genden Aufsätze. Ihre vorangestellte Klärung ist jedoch in dem Sinne relevant, als 

dass sie für viele Fragestellungen und Diskursstränge um öffentliche Wirtschaftstä-

tigkeit mindestens unterschwellig prägend sind. In der Dissertation geht es in erster 

Linie darum, das Wesen der öffentlichen Wirtschaft zu untersuchen. Ein Schwer-

punkt wird dabei auf die regulatorischen Besonderheiten und die politischen sowie 

diskursiven Leitmotive öffentlicher Wirtschaftstätigkeit gelegt. 
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1.1 Kennzeichen der öffentlichen Wirtschaft 

Die soeben vorgenommene zusammenfassende Darstellung der Diskurs- und Ent-

wicklungsgeschichte öffentlicher Wirtschaftstätigkeit verdeutlicht die Meinungs-

pluralität um die Frage „Privat versus Staat“. Zwar verfolgen die Auffassungen di-

achron betrachtet innerhalb der jeweiligen Meinungsspektren meist eine konstante 

Argumentationslinie, die Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik in Deutschland und 

in der Europäischen Union wiederrum folgt in der Geschichte immer wieder unter-

schiedlichen Auffassungen. Art und Umfang von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit 

sind somit stark politischen Trends unterworfen. In der Folge wandeln sich staatli-

che Interventionen in der Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik immer wieder.  

Ein Produkt dieser Wandelbarkeit findet sich in der Vielzahl und über die Zeit-

schiene hinweg unterschiedlich frequentierten Begrifflichkeiten, die öffentliche 

Wirtschaftstätigkeit umfassen. Bereits in der Weimarer Republik wird öffentliche 

Wirtschaftstätigkeit unterschiedlich bezeichnet. Die Vielzahl an Begriffen, wie bei-

spielsweise öffentliche Verwaltung, öffentliche Wirtschaft, Staatswirtschaft, Ge-

meinwirtschaft, Staatskapitalismus oder Staatssozialismus, werden oftmals kaum 

voneinander abgegrenzt und unsystematisch synonym verwendet (Ambrosius 1980, 

S. 157). Die Begriffsvielfalt und damit verbundene ungenaue -abgrenzung birgt dis-

kursive Vor- und Nachteile. Auch Theo Thiemeyer (1972) stellt dies heraus, wenn 

er den damals gebräuchlicheren Begriff der Gemeinwirtschaft als „ein[en] Begriff 

ohne konkreten, bestimmten Inhalt […], eine Leerformel also“ bezeichnet (Thie-

meyer 1972, S. 131). Er fügt hinzu, „[d]aß das Ersetzen der Leerformel ‚Gemein-

wirtschaftlichkeit‘ durch andere inhaltsleere oder inhaltsarme Wendungen […] 

nicht weiterhilft[.]“ (Thiemeyer 1972, S. 133). In diesem Sinne überrascht es nicht, 

dass auch heute noch Begriffe wie öffentliche Wirtschaft, Gemeinwirtschaft oder 

Daseinsvorsorge weder klar definiert noch eindeutig verwendet werden. 

Wann also gilt eine Wirtschaftstätigkeit als „öffentlich“? In der Dissertation wird 

öffentliche Wirtschaft durch drei entscheidende Kennzeichen definiert. Erstens 

werden jene Unternehmen als „öffentlich“ verstanden, die im Besitz der öffentli-

chen Hand mit einem Eigentümeranteil von mindestens 50 Prozent stehen (Kenn-

zeichen der „Eigentümerschaft“). Zweitens muss öffentliche Wirtschaft in Form 

von Unternehmen unmittelbar aus der Verwaltung ausgegliedert und damit eine 

verselbstständigte Einheit bilden (Kennzeichen der „Selbstständigkeit“). Drittens 

muss öffentliche Wirtschaft ein allgemeines Interesse (Daseinsvorsorge) sowie 

Wirtschaftlichkeitsinteressen (Profitabilität) verfolgen (Kennzeichen der „Aufga-

ben“). 
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Abbildung 1: Kennzeichen der öffentlichen Wirtschaft 

 

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, kann die öffentliche Wirtschaft von direkter wirt-

schaftlicher Betätigung der Verwaltung unterschieden werden, bei der das Kenn-

zeichen der Selbstständigkeit nicht vorliegt (keine selbstständige Einheit). Genos-

senschaften und andere Organisationsformen mit gemeinnützigen Zielsetzungen 

wie gGmbH oder Stiftungen unterscheiden sich von öffentlicher Wirtschaftstätig-

keit dahingehend, als dass sie keine öffentliche Eigentümerschaft vorweisen. Ge-

genüber der Privatwirtschaft unterscheidet sich öffentliche Wirtschaft neben der Ei-

gentümerschaft insbesondere im Hinblick auf ihre Aufgabenwahrnehmung durch 

das Verfolgen eines allgemeinen Interesses. 

Nach der durch Frank Schulz-Nieswandt (2015) als „Sachzieldominanz“ bezeich-

neten Konstellation verfolgen öffentliche Unternehmen gesamtgesellschaftlich pri-

mär das Ziel einer nutzenmaximierenden Wohlfahrtssteigerung bzw. das Ziel, das 

allgemeine Interesse zu erfüllen. Kostendeckung und Gewinnerzielung dürften le-

diglich Nebenziele der ihnen vorgelagerten Sachziele darstellen (Schulz-Nieswandt 

2015, S. 348). Ähnlich argumentiert Theo Thiemeyer (1972), der öffentliche Un-

ternehmen als „Instrumente zur Verwirklichung bestimmter wirtschaftspolitischer 

Aufgaben, deren Erfüllung nach Auffassung der gesellschaftlich maßgeblichen 

Kräfte bei der Bestimmung des ‚öffentlichen Interesses‘ liegt“, versteht (Thiemeyer 

1972, S. 138).  

Selbst Milton Friedman (1970) als ein Kritiker jeglichen Staatsinterventionismus 

betont, dass es nicht im Wesen der Privatwirtschaft liege, im Sinne des öffentlichen 

Interesses zu handeln. Die Managerin oder der Manager eines Unternehmens ver-

trete in erster Linie die Eigentümerinteressen und nicht übergeordnete politische 
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Ziele.11 Milton Friedman betont, dass die durch die Erfüllung öffentlicher Ziele ent-

standenen Aufwände letztlich auf die Konsumenten und die Beschäftigten umge-

legt werden würden.12 In seinen Ausführungen bezieht er sich lediglich auf die Pri-

vatwirtschaft, liefert gleichzeitig (dies sicherlich in der Form nicht so intendiert) 

eine Begründung, weshalb die Privatwirtschaft das „allgemeine Interesse“ ohne In-

tervention des Staates nicht umsetzen könne. Er schlussfolgert hieraus aber natür-

lich nicht, dass es öffentlicher Unternehmen bedürfe, welche öffentliche Aufgaben 

übernehmen und öffentliche Ziele umsetzen sollten. Er stellt dabei vielmehr auf das 

Individuum ab.13 

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass öffentliche Unternehmen unter anderem 

einen Daseinsvorsorgeauftrag verfolgen, der meist aus Gesetzen, Verträgen oder 

politischen Beschlüssen resultiert. Er ist aber nicht alleiniges Kriterium der Aufga-

benwahrnehmung. Denn während in einigen Ländern eine öffentliche Trägerschaft 

eine Gewinnmaximierung ausschließt (dies ist der Grundgedanke von Dienstleis-

tungen von allgemeinem Interesse), sind Profitabilitätsbestrebungen für öffentliche 

Unternehmen in Deutschland sogar verpflichtend.14 Während die Privatwirtschaft 

also primär anstrebt, langfristig ihre Profite zu maximieren, verfolgen öffentliche 

Unternehmen die Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags (Daseinsvorsorgeauftrag) 

und die Erreichung des bestmöglichen finanziellen Ergebnisses (Wirtschaftlich-

keitsinteressen).  

Die im Rahmen der Dissertation vorgenommenen Analysen greifen in den jeweili-

gen Aufsätzen allesamt die spezifische Aufgabenwahrnehmung der öffentlichen 

Wirtschaft auf: Öffentliche Wirtschaft verfolgt sowohl einen Daseinsvorsorgeauf-

trag als auch Profitabilitätsabsichten. Diese janusköpfige Aufgabenwahrnehmung 

 
 

 

 

 

11 „[T]he point is that in his capacity as a corporate executive, the manager is the agent of the indi-

viduals who own the corporation or establish the eleemosynary institution, and his primary respon-

sibility is to them” (Friedman 1970, S. 3). 
12 „In each of these cases, the corporate executive would be spending someone else’s money for a 

general interest. Insofar as his actions in accord with his ‘social responsibility’ reduce returns to 

stock holders, he is spending their money. Insofar as his actions raise the price to customers, he is 

spending the customer’s money” (Friedman 1970, S. 4). 
13 „The difficulty of exercising ‘social responsibility’ illustrates, of course, the great virtue of private 

competitive enterprise – it forces people to be responsible for their own actions and makes it difficult 

for them to ‘exploit’ other people for either selfish or unselfish purposes. They can do good – but 

only at their own expense” (Friedman 1970, S. 7). 
14 Die öffentliche Wirtschaft unterliegt einem Wirtschaftlichkeitsgebot. Dieses Gebot findet sich in 

§ 6 I des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG), das Bund und Länder bindet und Eingang in die 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und die Landeshaushaltsordnungen (LHO) gefunden hat. Analoge 

Bestimmungen finden sich darüber hinaus in zahlreichen Gemeindeordnungen der Länder (Mühlen-

kamp 2011, S. 3).  
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führt für die öffentliche Wirtschaft auf verschiedenen Ebenen zu Problemen und 

Missverständnissen. Diese können unter anderem regulatorischer (Kraus 2020; 

2021 (a)), betriebswirtschaftlicher (Kraus 2021 (b)) oder auch diskursiver (Kraus 

2023) Natur sein. Aufgrund dieser divergierenden Zielhierarchien findet und fand 

in Politik und Wissenschaft immer wieder ein Diskurs über die adäquate Rolle von 

öffentlicher Wirtschaft in der Gesellschaft statt (vgl. für den wissenschaftlichen 

Diskurs den Überblick in Kapitel 1 und für den politischen Diskurs Kapitel 2). Nicht 

nur der Diskurs ist durch diese divergierenden Zielhierarchien beeinflusst. Auch die 

europäische Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik nimmt insbesondere in den letz-

ten Jahren vermehrten Einfluss auf die besonderen Charakteristika öffentlicher 

Wirtschaft in Deutschland (vgl. Kapitel 3 und 4). Darüber hinaus zeigt sich bei In-

vestitionsvorhaben der öffentlichen Wirtschaft, dass das Spannungsverhältnis aus 

Daseinsvorsorgeauftrag und Wirtschaftlichkeit zwar auch auf Ebene von Unterneh-

mensentscheidungen essenziell ist. In der Unternehmenspraxis mangelt es jedoch 

an praktikablen Verfahren, um beide Aufgaben in öffentliche Investitionsentschei-

dungen adäquat einzubeziehen (vgl. Kapitel 5). 

 

1.2 Konzepte um öffentliche Wirtschaftstätigkeit 

In diesem Abschnitt werden die Konzepte um öffentliche Wirtschaftstätigkeit zu-

sammenfassend dargestellt. Im Rahmen dessen werden schlaglichtartig die Kon-

zepte des Liberalismus, Interventionismus, der Theorie der Gemeinwirtschaft und 

neuere Konzepte um öffentliche Wirtschaftstätigkeit als Strömungen skizziert, die 

diesen Diskurs auch heute noch beeinflussen.  

 

1.2.1 Liberalismus und Interventionismus 

Unser heutiges Verständnis von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit ist inzwischen 

weitgehend vom Liberalismus beeinflusst. In der reinen Lehre des Liberalismus soll 

sich der Staat, d.h. Bund bzw. Reich, Länder, Gemeinden und andere Gebietskör-

perschaften, wirtschaftlich grundsätzlich nicht betätigen. Dieser Grundsatz liegt der 

Prämisse zugrunde, dass die Wirtschaft eine möglichst staatsfreie Sphäre bleiben 

müsse, in welcher der Staat allenfalls Rahmengesetze erlassen dürfe (von Hayek 
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2004 [1944], S. 69)15. Friedrich von Hayek zählt zu einem der bekanntesten Ver-

treter des Liberalismus. Er räumt dem Staat in erster Linie eine regulierende Rolle 

in der Wirtschaft ein.16 Zudem betont er, dass die „Schaffung von Bedingungen, 

unter denen der Wettbewerb den größtmöglichen Nutzen stiftet, seine Ersetzung in 

Fällen, in denen kein echter Wettbewerb möglich ist, die Bereitstellung von Leis-

tungen, sie, um mit Adam Smith zu reden, ‚zwar der Gesellschaft als ganzem höchst 

nützlich, doch der Art sind, daß sie für einen einzelnen oder eine geringe Zahl von 

einzelnen nicht rentieren‘ – das alles sind Aufgaben, die in der Tat ein weites und 

unumstrittenes Gebiet für die Betätigung des Staates darstellen“ (von Hayek 2004 

[1944], S. 37). Für Friedrich von Hayek sind öffentliche Interventionen folglich 

dann notwendig, wenn ein Marktversagen vorliegt. Ein Marktversagen liegt vor, 

„wenn der Marktmechanismus aus Angebot und Nachfrage nicht zu den volkswirt-

schaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt und die Produktionsfaktoren nicht 

so verwendet werden, dass sie den größtmöglichen Ertrag für die Gesamtwirtschaft 

bringen“ (Bibliographisches Institut 2016). 

Als ein weiterer bekannter Vertreter des Liberalismus schreibt Ludwig Mises dem 

Staat allein den Schutz des „Sondereigentums“ und des Friedens zu (Mises 1927, 

S. 34 f.). Er betont in diesem Zusammenhang, dass der Liberalismus „das Gebiet 

staatlicher Betätigungsmöglichkeiten“ nicht einschränken wolle. Der Liberalismus 

betrachte allerdings den Schutz des „Sondereigentums an Produktionsmitteln“ als 

höherwertiges Gut. In diesem Sinne sei es nicht die Aufgabe des Staates, das „Son-

dereigentum an Produktionsmitteln“ in Gemeineigentum zu überführen. Denn nicht 

der Staat bzw. staatliche Stellen, sondern der einzelne Eigentümer solle über Pro-

duktionsmittel verfügen. Das Sondereigentum müsse folglich in privater Hand blei-

ben (Mises 1927, S. 34). 

Eine öffentlicher Wirtschaftstätigkeit gegenüber moderatere, liberale Strömung 

überlässt der öffentlichen Wirtschaft einen begrenzten Tätigkeitsbereich. Hierbei 

wird ein „bestimmtes Maß an Interventionismus“ in der Wirtschaft als unerlässlich 

betrachtet, da in einem „ganz freien Markt eine Machtverschiebung zugunsten be-

stimmter Produzenten“ eintreten würde (von Wiese 1929, S. 5). Die Grundprämisse 

 
 

 

 

 

15 „Der Staat sollte sich auf die Setzung von Normen beschränken, die sich auf allgemeine typische 

Situationen beziehen und sollte den Individuen Freiheit in allem lassen, was von den räumlichen 

und zeitlichen Umständen abhängt, weil nur die jeweils in Frage kommenden Individuen volle 

Kenntnis dieser Umstände haben und ihnen ihre Akte anpassen können“ (von Hayek 2004 [1944], 

S. 96). 
16 „Ein reibungslosarbeitendes Konkurrenzsystem braucht so gut wie jedes andere einen klug durch-

dachten und seinen Erfordernissen fortlaufend angepaßten rechtlichen Rahmen“ (von Hayek 2004 

[1944], S. 37). 
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dieses moderateren Liberalismus liegt darin begründet, dass sich die öffentliche 

Hand im bestehenden System in den Bereichen wirtschaftlich betätigen solle, in 

denen aus natürlichen, technischen oder sonstigen Gründen eine unvermeidliche 

Monopolstruktur besteht (Ambrosius 1980, S. 144 f.). 

An dieses moderatere Verständnis öffentlicher Wirtschaftstätigkeit anknüpfend, in-

tendiert der „Interventionismus“ Stellung und Funktion öffentlicher Unternehmen 

explizit auszuformulieren. Anders als die bereits gezeichneten liberalen Ansätze 

verneinen die Vertreter des „Interventionismus“ die Notwendigkeit einer wirt-

schaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand nicht, sondern befürworten sie sogar 

- dies insbesondere vor dem Hintergrund, als dass das kapitalistische System für 

ergänzungsbedürftig gehalten wird (Ambrosius 1980, S. 145). Leitgebend für die 

Stellung und Funktion öffentlicher Unternehmen ist hierbei ihre Produktivität. In 

diesem Sinne geht der Interventionismus davon aus, dass öffentliche Unternehmen 

ausschließlich produktiv geführt werden müssen. Eine Definition des hierunter zu 

subsumierenden Produktivitätsverständnisses wird in diesem Ansatz nicht vorge-

nommen. Der Interventionismus räumt öffentlichen Unternehmen zwar durch die 

spezifische Ausrichtung am öffentlichen Interesse eine andere Logik der Wirt-

schaftsführung ein. Letztlich orientiert sich die Unternehmensführung hierbei aller-

dings rein an privatwirtschaftlichen Grundsätzen. Denn öffentliche Unternehmen 

stellen für den Interventionismus einen Bestandteil des modernen Kapitalismus als 

„eine Ergänzung der privaten Unternehmung“ dar (Ambrosius 1980, S. 147). 

Sowohl der Liberalismus als auch der Interventionismus weisen eine bereits weit 

zurückliegende Geschichte auf. Ihre Einflüsse auf das Verständnis auf öffentliche 

Wirtschaftstätigkeit variieren in der Geschichte jedoch erheblich. Während der In-

terventionismus seine Blütezeit – auch durch die anfangs gezeichneten Wirtschafts-

nobelpreisträger – bis in die 1970er Jahre hatte, setzten sich die liberalen Vorstel-

lungen wie mit öffentlicher Wirtschaftstätigkeit umzugehen sei erst in den 1980er 

Jahren vollumfänglich durch. Weltweit erhob sich der Liberalismus bis zur welt-

weiten Finanzkrise von 2008 zum leitgebenden wirtschaftspolitischen Vorbild im 

Umgang mit öffentlicher Wirtschaftstätigkeit und ersetzte vormalige interventio-

nistische Ansätze. Privatisierungen und die systematische Zurückdrängung des öf-

fentlichen Sektors waren die Folge. 

 

1.2.2 Theorie der Gemeinwirtschaft 

Ein neben Liberalismus und Interventionismus bestehendes Konzept stellt die The-

orie der Gemeinwirtschaft dar. Ein bekannter Vertreter dieser Gemeinwirtschafts-
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lehre ist Theo Thiemeyer (1970), der insbesondere im deutschsprachigen Wissen-

schaftsraum weitreichenden Anklang fand und dabei auf zahlreiche Vordenker der 

Weimarer Republik aufbaute.17 

Der hinter dieser Theorie stehende Gemeinwirtschaftsbegriff wird in verschiedenen 

Bedeutungskontexten verwendet (Thiemeyer 1973, S. 114). Gerade die „Weima-

rer“ Gemeinwirtschaftslehre versteht unter „Gemeinwirtschaft“ eine Wirtschafts-

ordnung, die durch gesellschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln und 

bzw. oder durch zentralverwaltungswirtschaftliche Planung gekennzeichnet ist. Ge-

meinwirtschaftlichkeit steht dann für ein übergeordnetes, die öffentliche Wirtschaft 

konstituierendes Konzept. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich der Gemein-

wirtschaftsbegriff. So subsumierte die bundesdeutsche Gemeinwirtschaftslehre un-

ter Gemeinwirtschaft bestimmte Einzelwirtschaften (Unternehmen oder Betriebe), 

welche öffentlichen Zielen dienen. Das vornehmliche Verständnis um Gemeinwirt-

schaftlichkeit wich von einer Systemalternative in der Weimarer Republik hin zu 

einer Gemeinwirtschaft als unternehmerische Organisationseinheit mit reformwirt-

schaftlichen Zielen und Aufgaben. 

Die unterschiedlichen Bedeutungskontexte der Gemeinwirtschaft veranschaulichen 

ihre Heterogenität, die sich sowohl auf ihre Begriffs- als auch auf ihre Trägervielfalt 

bezieht. Die Theorie der Gemeinwirtschaft macht sich diese Begriffsheterogenität 

zu eigen. Dabei lässt sie teilweise Parallelen zu den Grundsätzen des Interventio-

nismus erkennen. Sie versteht aber anders als der Interventionismus öffentliche Un-

ternehmen nicht als Ergänzung, sondern als – teilweise sektoral beschränktes – 

wirtschafts- und insbesondere arbeitspolitisches Instrument im Kapitalismus (Thie-

meyer 1972, S. 131). 

Die Theorie der Gemeinwirtschaft als ein wirtschafts- und arbeitspolitisches Instru-

ment im Kapitalismus ist in den letzten Jahren immer mehr in den Hintergrund ge-

raten. Sowohl im wissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs tritt sie zwar 

noch als reformerischer Gegenentwurf zu einer reinen profitorientierten Wirt-

schaftsform in Erscheinung – dies allerdings meist punktuell und weniger als wis-

senschaftliches oder politisches Gesamtprogramm. Weitestgehend abgelöst wurde 

 
 

 

 

 

17 Die hinter diesem Konzept stehende Theorie der Gemeinwirtschaft wurde insbesondere von 

Adolph Wagner, Albert Schäffle und Emil Sax begründet (Thiemeyer 1970, S. 36). Als Wegbereiter 

der Theorie der Gemeinwirtschaft lassen sich Hans Ritschi (1931; 1950), Fritz Naphtali (1928) und 

Gerhard Weisser (1969 [1931]; 1947) anführen (Thiemeyer 1972, S. 131 f.). 
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das Konzept der „Gemeinwirtschaft“ inzwischen durch Begriffe wie „Gemein-

wohl“ oder „Daseinsvorsorge“. 

 

1.2.3 Neuere Konzepte um öffentliche Wirtschaftstätigkeit 

Auch im gegenwärtigen Diskurs werden die Begriffe „Gemeinwirtschaft“, „Ge-

meinwohl“ und „Daseinsvorsorge“ verwendet. Die Frequenz der Begriffe unter-

scheidet sich diachron betrachtet allerdings deutlich. Die Heranziehung des Google 

Ngram Viewers zeigt dabei anschaulich die Entwicklung der drei Begriffe über die 

Zeitschiene hinweg auf (siehe Abbildung 2). Bis auf die Zeit der Weimarer Repub-

lik wird „Gemeinwohl“ wesentlich häufiger als „Gemeinwirtschaft“ verwendet. 

Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass „Gemeinwirtschaft“ oftmals als ein 

wirtschaftliches Gesamtkonzept verstanden wird, während „Gemeinwohl“ und 

„Daseinsvorsorge“ keiner konkreten wirtschaftspolitischen Programmatik unterlie-

gen. Dadurch ist auch der Anwendungsradius allgemeiner und größer. Die Analyse 

der im Google Books Ngram Viewer aufgenommenen Literatur verdeutlicht, dass 

seit Mitte der 1980er Jahre das Konzept der Gemeinwirtschaft in seiner Frequenz 

kontinuierlich abgenommen hat und inzwischen lediglich marginal verwendet wird. 

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Begriffe Gemeinwohl, Daseinsvorsorge und 

Gemeinwirtschaft 

 

„Gemeinwohl“ ist unter den drei betrachteten Begriffen am gebräuchlichsten. Dies 

könnte auf die bereits gezeichnete – gegenüber der Gemeinwirtschaftlichkeit aus-

geprägteren – Begriffsunschärfe zurückzuführen sein. Gerade für jüngere Initiati-

ven eignet sich der Gemeinwohlbegriff, da er ideologisch noch weniger „besetzt“ 

zu sein scheint. Eine dieser jüngeren Initiativen ist die Gemeinwohl-Ökonomie, 

welche den Gemeinwohlbegriff aufnimmt und ihre Definition des Begriffs politisch 

umzusetzen versucht.  
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Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht sich als „nachhaltiges Wirtschaftssystem“, 

das intendiert, eine „Alternative zum gegenwärtigen Wirtschaftsverständnis“ dar-

zustellen. Zentral bei diesem Konzept ist, dass die Wirtschaft in erster Linie dem 

Gemeinwohl verpflichtet ist und die Profitmaximierung hinter die dem Gemein-

wohl zugeschriebenen Konstituenten Menschenwürde, ökologische Verantwor-

tung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Trans-

parenz tritt (Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. (b)). In der Gemeinwohl-

Ökonomie soll allen Menschen ein würdevolles Dasein ermöglicht werden. Arbeit 

soll sinnstiftend sein und „in Unternehmen, Gemeingütern, öffentlichen Betrieben 

und in Eigenversorgung“ stattfinden (Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. 

(c)). Erreicht werden sollen diese Ziele durch die Messung von Gemeinde- und Un-

ternehmensperformance. Hilfestellung hierzu soll eine im Anhang abgebildeten Ge-

meinwohl-Matrix bieten. Damit sollen die Auswirkungen der Unternehmensaktivi-

täten auf das Gemeinwohl abbildbar gemacht werden können. Je nachdem wie ent-

wickelt die einzelnen Werte in der Organisation sind, werden die jeweiligen Orga-

nisationen im Bewertungsprozess auf einer Skala positioniert (Gemeinwohl-Öko-

nomie Deutschland e. V. (a)). 

Anders als beim Konzept der Gemeinwirtschaft ist weniger die Trägerschaft ent-

scheidend für die propagierte Transformation der Wirtschaft im Sinne der jeweils 

definierten Zielsetzungen. Vielmehr ist es die Unternehmensperformance, die aus-

schlaggebend ist. Während also in der Theorie der Gemeinwirtschaft davon ausge-

gangen wurde, dass Unternehmen im öffentlichen bzw. gemeinschaftlichen Besitz 

mehr oder minder automatisch Ziele im allgemeinen Interesse verfolgen, werden 

bei dem hier dargestellten Gemeinwohlkonzept allgemeingültige Ziele als messbare 

Erfolgsgrößen definiert. Es geht hier also weder darum, eine Alternative zur ge-

winnorientierten Privatwirtschaft zu etablieren (Theorie der Gemeinwirtschaft) 

noch bestimmte Ziele durch öffentliche Unternehmen umzusetzen (Interventionis-

mus). Vielmehr sollen gemeinwohlorientierte Zielsetzungen unabhängig von der 

Trägerschaft ergänzt und bestenfalls auch höher als reine Gewinnorientierung ge-

wichtet werden. Diese gesellschaftlich zu definierenden Zielsetzungen sollen durch 

die Gemeinwohl-Matrix für Verbraucher durch einen Punktescore sichtbar und ver-

gleichbar gemacht werden. 

Dieses Verständnis von Gemeinwohl orientiert sich an dem Gewährleistungsprin-

zip der Europäischen Kommission. Anders als der in Artikel 5 Absatz 3 des Ver-

trags über die Europäische Union (EUV) und im Protokoll Nr. 2 verankerte Grund-

satz der Subsidiarität von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, wird beim 

dargelegten Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie jedoch ein Bottom-Up-Ansatz 

verfolgt, indem gemeinwohlorientierte Zielsetzungen nicht durch die Mitglieds-

staaten, sondern durch die Gemeinwohl-Ökonomie-Initiative „von oben“ vorgege-

ben werden. Dies hebelt die Subsidiarität der Mitgliedsstaaten weiter aus, führt aber 

gleichzeitig zu einer besseren Operationalisierbarkeit und damit Vergleichbarkeit 
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gemeinwohlorientierter Unternehmen. Unterstützung findet die Initiative auf euro-

päischer Ebene durch den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (Euro-

päischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 2015, ECO/378).  

Neben dem Gemeinwohlkonzept als soziales Gegenmodell ist gerade auf europäi-

scher Ebene das Konzept des Marktversagens sehr präsent und hat in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend auch in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Es ist stark 

an den bereits gezeichneten Vorstellungen des Liberalismus orientiert, wonach sich 

die öffentliche Hand lediglich in den Bereichen wirtschaftlich betätigen solle, in 

denen ein Marktversagen (beispielsweise bei externen Effekten, öffentlichen Gü-

tern oder Monopolen) vorliegt. 

Insbesondere in den Fällen, in denen ein Marktversagen identifiziert wird, werden 

Daseinsvorsorge und Gemeinwohl als Konzepte einer staatlichen Gewährleistungs-

verantwortung häufig herangezogen. Beide Konzepte konzentrieren sich weniger 

auf die Art und Weise wie bestimmte Dienstleistungen erbracht werden, sondern 

bestimmen vielmehr einen individuellen Katalog an öffentlich zu garantierenden 

Aufgaben. Wie auch schon der inzwischen weniger gebräuchliche Gemeinwirt-

schaftsbegriff sind kontextuell ähnlich gelagerte Konzepte wie „Gemeinwohl“ oder 

„Daseinsvorsorge“ inhaltlich nicht klar definiert. In der Konsequenz werden diese 

Begriffe oftmals als politische Marketinglabel genutzt, die Vieles umfassen können, 

aber nichts umfassen müssen. Für den Daseinsvorsorgebegriff wird dies im zweiten 

Kapitel anhand des politischen Diskurses ausführlich diskutiert. 

Durch die Gegenüberstellung von „Gemeinwirtschaft“, „Gemeinwohl“ und „Da-

seinsvorsorge“ mit Hilfe des Ngram Viewers wird der Bedeutungswandel von öf-

fentlicher Wirtschaft deutlich. Die konzeptionelle Zielsetzung der Theorie der Ge-

meinwirtschaft, die eine staatliche Wirtschaftssteuerung mittels öffentlicher Unter-

nehmen propagiert, ist im politischen Diskurs in den letzten Jahren analog zum Be-

deutungsfall des Gemeinwirtschaftsbegriffs wesentlich abgeklungen. Eine staatli-

che Steuerung wird in der Folge inzwischen nicht mehr in gemeinwirtschaftlichen 

Organisationen gesehen. Vielmehr wird hierbei bewusst das Ergebnis der bestellten 

Leistung in den Blick genommen. Die Organisationsform der Leistungserbringung 

spielt dabei eine untergeordnete Rolle und wird allenfalls regulatorisch eingerahmt.  

 

1.3 Motivation und Aufbau 

Auf die einleitende Darstellung der Diskursstränge um öffentliche Wirtschaftstä-

tigkeit folgend werden in diesem Abschnitt die Zielsetzung und der Inhalt der in 

der Dissertation enthaltenen Aufsätze zusammenfassend erläutert. 
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1.3.1 Zielsetzung 

Die Dissertation intendiert, einen Beitrag zur Genese und besonderen Rolle der öf-

fentlichen Wirtschaft in Deutschland zu leisten. Die im Rahmen dessen erarbeiteten 

Aufsätze konzentrieren sich auf die legislativen, betriebswirtschaftlichen, histori-

schen und politischen Rahmenbedingungen öffentlicher Wirtschaft. Alle Aufsätze 

kommen dabei unweigerlich immer wieder auf das adäquate Gleichgewicht und das 

teilweise bestehende antagonistische Verhältnis zwischen Gemeinwohlinteresse 

und Wirtschaftlichkeit zurück. Daseinsvorsorge und Profitabilität sind damit nicht 

nur essenzielle Bestandteile des Wesens öffentlicher Wirtschaft, sondern auch ihre 

Triebfeder und ihr Legitimationsproblem zugleich. Diese Vielschichtigkeit der Be-

deutung und der Rolle von Daseinsvorsorge und Profitabilität adressiert die Disser-

tation und versucht, sowohl diachrone als auch synchrone Erklärungsmuster zu fin-

den, die die öffentliche Wirtschaft letztlich zu einem Spezifikum machen. 

 

1.3.2 Inhalt 

Die Dissertation setzt sich aus vier Aufsätzen und einer Studienbesprechung zu-

sammen. Die in dieser Dissertation enthaltenen Aufsätze sind durch das der öffent-

lichen Wirtschaft inhärente Spannungsverhältnis von Daseinsvorsorge auf der ei-

nen Seite und Profitabilität auf der anderen Seite gekennzeichnet. Vor dem Hinter-

grund ihrer legislativen, betriebswirtschaftlichen, historischen und politischen Rah-

menbedingungen greifen die Aufsätze dieses Spannungsverhältnis als verbindendes 

Element auf.  

Der erste Beitrag „Die Genese und der parteipolitische Diskurs um öffentliche Wirt-

schaftstätigkeit: Evidenz aus bundesdeutschen Grundsatzprogrammen“18 unter-

sucht die Herausbildung, Entwicklung und das politische Verständnis von öffentli-

cher Wirtschaftstätigkeit. In einem ersten Teil nehme ich eine historische Analyse 

zur Entstehung kommunalwirtschaftlicher Strukturen vor. Die Analyse verdeut-

licht, dass Kommunalwirtschaft in Deutschland ursprünglich fiskalischen oder len-

kungspolitischen Zielen unterlag, die sich in einer Zeit herausgebildet haben, in der 

es keine weitreichende Wirtschaftsregulierung gab. Kommunalwirtschaft etablierte 

sich folglich in erster Linie aufgrund dieser fehlenden regulatorischen Vorschriften 

 
 

 

 

 

18 Dieser Aufsatz ist in Buchform erschienen in: Kraus, Katinka, 2023, Die Genese und der partei-

politische Diskurs um öffentliche Wirtschaftstätigkeit: Evidenz aus bundesdeutschen Grundsatz-

programmen (Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl/ Social Economy and Common Welfare 7), No-

mos, Baden-Baden. 
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als Mittel, bestimmte Wirtschaftszweige öffentlich zu lenken. Die öffentliche Len-

kung war in der Regel durch die Verwaltung geprägt. Zunächst hatten insbesondere 

durch die Kommunen identifizierte Maßnahmenprogramme zur Bekämpfung von 

Missständen öffentliche Wirtschaftsstrukturen aufgebaut. Erst mit der Demokrati-

sierung Deutschlands wurde der reine Verwaltungseinfluss zunehmend durch einen 

politischen ergänzt. Entsprechend eng ist Kommunalwirtschaft seit der Weimarer 

Republik mit politischen Wirtschaftspositionen verknüpft. Der Beitrag nimmt in 

einem zweiten Teil diese Verbindung in den Fokus und untersucht die ideologi-

schen Muster des parteipolitischen Diskurses um öffentliche Wirtschaftstätigkeit. 

Es wird untersucht, wie und weshalb in Deutschland gemeinwirtschaftliche Struk-

turen entstanden sind, aus denen sich in der Folge die heutige Kommunalwirtschaft 

herausgebildet hat. Des Weiteren wird der parteipolitische Diskurs um Daseinsvor-

sorge und öffentliche Wirtschaftstätigkeit anhand von Grundsatzprogrammen der 

im Bundestag vertretenen Parteien und ihren „Weimarer Vorgängerparteien“ ana-

lysiert. Hierbei werden die jeweils dem Daseinsvorsorgebegriff zugeschriebene Be-

deutung, der parteiprogrammatisch eingeräumte Umfang der vielfach durch öffent-

liche Wirtschaftstätigkeit erbrachten Daseinsvorsorgeleistungen sowie ihre adä-

quate Ausgestaltung untersucht. 

Aufgrund ihrer Heterogenität und einer historisch bedingten „deutschen Sonder-

rolle“ werden auf europäischer Ebene Wesen und Funktion von öffentlicher Wirt-

schaft nicht immer hinreichend einbezogen. Dies zeigt sich oftmals gerade bei Le-

gislativvorhaben auf europäischer Ebene. Der zweite Aufsatz „Building a European 

Community: social service provision between inclusion and economic interests“19 

und der dritte Aufsatz „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zwischen Wett-

bewerb und Europäischen Verträgen“20 untersuchen diese Diskrepanz und die Aus-

wirkungen europäischer Regularien auf die öffentliche Wirtschaft in Deutschland. 

Denn gerade auf europäischer Ebene weichen Terminologie und das generelle Ver-

ständnis um öffentliche Wirtschaftstätigkeit von der deutschen Tradition ab. Dies 

führt in der Folge zu europäischen Regularien, die das Wesen deutscher gemein-

wirtschaftlicher Strukturen und Institutionen nicht immer hinreichend einbeziehen. 

 
 

 

 

 

19 Dieser Aufsatz ist erschienen in: Kraus, Katinka, 2020, Building a European Community: social 

service provision between inclusion and economic interests, in: Zeitschrift für öffentliche und ge-

meinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU) 43, Heft 3, S. 406-415. 
20 Dieser Aufsatz ist erschienen in: Kraus, Katinka, 2021, Dienstleistungen von allgemeinem Inte-

resse zwischen Wettbewerb und Europäischen Verträgen, in: Zeitschrift für öffentliche und gemein-

wirtschaftliche Unternehmen (ZögU) 43, Heft 4, S. 435-443. 
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Öffentliche Wirtschaft wird in der bundesdeutschen Terminologie anders als in der 

europäischen verwendet, was wiederum zu unterschiedlichen Begriffsauffassungen 

führen kann. Während in Deutschland im politischen Diskurs die öffentliche Trä-

gerschaft und die Organisationsform ausschlaggebend für die Kategorisierung von 

öffentlicher Wirtschaft sind, verfolgt die Europäische Kommission eine reine Ge-

währleistungsbetrachtung, bei der nicht die Organisationsform, sondern lediglich 

die Dienstleistung als solche und die damit verbundene Absicht (gewinnorientiert 

oder rein gemeinwohlorientiert) adressiert wird. Die unter eine solche Gewährleis-

tungsbetrachtung fallenden sogenannten „Dienstleistungen von allgemeinem Inte-

resse“ sind Dienste, die Behörden der EU-Länder als solche einstufen und die daher 

mit bestimmten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verbunden sind. Die Eu-

ropäische Kommission unterscheidet zwischen drei Kategorien von Dienstleistun-

gen von allgemeinem Interesse: wirtschaftliche, nicht wirtschaftliche und soziale. 

Sie können entweder vom Staat oder von der Privatwirtschaft bereitgestellt werden. 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind grundlegende, 

gegen Entgelt erbrachte Dienstleistungen. Sie unterliegen den europäischen Bin-

nenmarkt- und Wettbewerbsvorschriften. Nicht wirtschaftliche Dienstleistungen 

unterliegen weder spezifischen EU-Rechtsvorschriften noch den Binnenmarkt- 

oder Wettbewerbsvorschriften. Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 

beruhen auf dem Grundsatz der Solidarität und des gleichberechtigten Zugangs. Sie 

können wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher Art sein (Europäische Kommis-

sion 2017). Dienstleistungen von allgemeinem Interesse können folglich entweder 

wirtschaftlich (d.h. gewinnorientiert) oder nicht-wirtschaftlich (rein gemeinwohl-

orientiert und ohne Gewinnabsicht) erbracht werden. Für die darauf aufbauenden 

regulatorischen Rahmenbedingungen ist die Frage der Wirtschaftlichkeit – anders 

als in Deutschland - auf europäischer Ebene von höchster Relevanz für die öffent-

liche Wirtschaft.  

Der zweite Aufsatz „Building a European Community: social service provision 

between inclusion and economic interests“ adressiert Sozialdienstleistungen von 

allgemeinem Interesse, welche auf den im EU-Primärrecht verankerten Prinzipien 

eines inklusiven Wohlfahrtsstaates basieren. Der Zugang zu sozialen Dienstleistun-

gen ist ein zentrales Grundrecht in der Europäischen Union. Trotzdem werden viele 

Sozialdienstleistungen durch die Europäische Kommission vornehmlich in einem 

ökonomischen und damit profitorientierten Sinne verstanden. Der Aufsatz zeigt, 

dass eine Profitorientierung bei der Ausübung dieser Dienstleistungen ausschlag-

gebend für die Einstufung durch die Europäische Kommission ist. Ob soziale 

Dienstleistungen den wirtschaftlichen Tätigkeiten zuzuordnen sind und damit den 

Wettbewerbs- und Binnenmarktregeln unterliegen, hängt dabei stark von ihrer in-

dividuellen Organisation und Struktur ab. Eine profitorientierte Ausübung von So-

zialdienstleistungen von allgemeinem Interesse ist in Deutschland aber nicht unüb-

lich. Dementsprechend werden diese auf europäischer Ebene den europäischen 
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Wettbewerbs- und Binnenmarktregeln unterworfen, was teilweise für den deut-

schen Sozialsektor zu problematischen Ausgängen führt. 

Die Art und Weise wie Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erbracht wer-

den, erfolgt europaweit in Form von unterschiedlichen Organisations- und Rechts-

formen. Die Spannweite reicht von privatrechtlichen Organisationsformen bis hin 

zur Beauftragung Dritter durch Verwaltungskooperationen. Dies erschwert wiede-

rum eine, alle Bedürfnisse und Anforderungen abbildende, europäische Politik für 

diese Form von Dienstleistungen. An eben diesen Aspekt knüpft der dritte Aufsatz 

„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zwischen Wettbewerb und Europäi-

schen Verträgen“ an. Denn obwohl Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

und ihre Erbringungsformen im europäischen Primärrecht besondere Rechtsvor-

schriften und Schutzbestimmungen genießen, werden sie in Legislativvorhaben der 

Europäischen Kommission nicht immer hinreichend einbezogen. Der Aufsatz legt 

dar, dass dies dem subsidiären Geist der europäischen Verträge widerspricht, die 

diese Erbringungsvielfalt europarechtlich als wichtigen Wert schützen. Anhand von 

wettbewerbspolitischen Initiativen der Europäischen Kommission wird die Diskre-

panz zwischen vertraglichem Anspruch und europapolitischer Praxis analysiert. 

Der Aufsatz kommt zu dem Ergebnis, dass, wenn der öffentliche Sektor in den ge-

genwärtigen Wettbewerbs- und Dateninitiativen in erster Linie als Verwaltung be-

trachtet und entsprechend reglementiert wird, dies langfristig dazu führen kann, 

dass privatrechtlich organisierte und unter Wettbewerbsbedingungen agierende, ge-

winnorientierte öffentliche Unternehmen qua EU-Regulierung im europäischen 

Binnenmarkt nicht zukunftsfähig sind. 

Den europäischen Legislativfokus verlassend widmet sich der vierte Aufsatz „In-

vestitionsentscheidungen kommunaler Unternehmen von allgemeinem Interesse“21 

der Frage einer adäquaten Investitionspolitik für die Kommunalwirtschaft. Kom-

munale Unternehmen sind in Deutschland historisch bedingt oftmals in sogenann-

ten steuerlichen Querverbünden (meist als „Stadtwerke“ bezeichnet) organisiert. 

Solche steuerlichen Querverbünde stellen einen in erster Linie im deutschen 

Sprachraum bestehenden Sonderfall dar und erlauben es, Unternehmensgewinne 

(z.B. aus der Energieversorgung) und -verluste (beispielsweise resultierend aus dem 

ÖPNV) durch eine steuerliche Ergebnisverrechnung zu finanzieren. Dies führt 

 
 

 

 

 

21 Der Aufsatz ist erschienen in: Kraus. Katinka, 2021, Investitionsentscheidungen kommunaler Un-

ternehmen im allgemeinen Interesse, in: Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl (Z’GuG) 

44, Heft 3, S. 406-452. 
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dazu, dass unter dem Dach eines Stadtwerkeverbundes unterschiedliche, der kom-

munalen Daseinsvorsorge zugeschriebene, Sektoren organisiert sind. Stadtwerke-

verbünde und ihre Tochterunternehmen unterliegen nicht nur einem Daseinsvorsor-

geauftrag, sondern auch konkreten Gewinnerwartungen vonseiten der kommunalen 

Eigentümer. Aufgrund dieser spezifischen Organisationsstruktur stehen kommu-

nale Unternehmen bei Investitionsentscheidungen oftmals in einem Spannungsver-

hältnis zwischen Wirtschaftlichkeitsgebot und Gemeinwohlverpflichtung. Dieses 

Spannungsverhältnis aufgreifend diskutiert der Aufsatz „Investitionsentscheidun-

gen kommunaler Unternehmen im allgemeinen Interesse“ ein Verfahren, mit dem 

Investitionen kommunaler Unternehmen unter Einbeziehung ihrer öffentlichen 

Aufgaben priorisiert werden können. Zentral ist hierbei, dass die Gemeinwohlver-

pflichtung kommunaler Unternehmen methodisch einbezogen wird. Dafür werden 

operationalisierbare Indizes zur Erhebung der Gemeinwohlverpflichtung des öf-

fentlichen Sektors bei Investitionsentscheidungen diskutiert, die bei begrenzten Fi-

nanzierungsspielräumen als Mechanismus zur Priorisierung von Investitionen an-

gewendet werden können. Durch die Operationalisierung der Gemeinwohlver-

pflichtung von kommunalen Unternehmen wird eine Methodik aufgezeigt, wie 

kommunale Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen nicht nur auf Grundlage 

von privatwirtschaftlich orientierten Profitabilitätskennzahlen, sondern auch auf 

Grundlage ihres öffentlichen Auftrags in Investitionsvorhaben einbeziehen und ge-

wichten können. 

Thematisch ähnlich gelagert ist zuletzt die Studienbesprechung „Investitionsbe-

darfe und finanzielle Tragfähigkeit im ‚Konzern Stadt Köln“22, in der eine, auf die 

spezifischen Belange der wirtschaftlich agierenden Kommunalverwaltung gerich-

tete Investitionspolitik – hier nicht aus Unternehmenssicht, sondern aus der Per-

spektive der Eigentümerin Stadt Köln – angegangen und diskutiert wird. In der Stu-

die wird in erster Linie ein Vorschlag unterbreitet, wie Kommunen ermitteln kön-

nen, in welchen Bereichen Investitionslücken zu erwarten sind. 

 

1.4 Methodik 

In diesem Abschnitt werden im Folgenden die verwendeten Methoden entlang der 

vier Aufsätze zusammenfassend dargelegt. 

 
 

 

 

 

22 Die Studienbesprechung ist erschienen in: Kraus, Katinka, 2022, Investitionsbedarfe und finanzi-

elle Tragfähigkeit im ‚Konzern Stadt Köln‘ in: Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl 

(Z'GuG) 45, Heft 3, S. 526-530. 
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1.4.1 Die Genese und der parteipolitische Diskurs um öffentliche Wirtschaftstä-

tigkeit 

Der erste Aufsatz (Kraus 2023) setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die jeweils 

unterschiedlichen Methodiken unterliegen. Beide Teile des Aufsatzes gehen quali-

tativ vor. Der erste Teil untersucht mittels einer historischen Analyse die Genese 

öffentlicher Wirtschaftstätigkeit zur Erbringung von Leistungen der Daseinsvor-

sorge. Die historische Analyse nimmt das Ergebnis, also den heutigen Zustand, zum 

Ausgangspunkt. Von diesem heutigen Zustand ausgehend analysiere ich die histo-

rische Entwicklung der noch heute als wesentlich zu kategorisierenden Sektoren 

der Kommunalwirtschaft.23 Die historische Analyse fußt auf einer Literatur- und 

Quellenrecherche. Auf Grundlage der in der Recherche gewonnenen Erkenntnisse 

arbeite ich die geschichtlichen Zusammenhänge heraus, die zur Entstehung und 

späteren Etablierung der Kommunalwirtschaft in Deutschland geführt haben.  

Der erste Teil fungiert als Grundlage für den zweiten Teil. Er legt die Genese und 

die enge Verknüpfung von Politik und öffentlicher Wirtschaft dar. Der zweite Teil 

analysiert den parteipolitischen Diskurs um öffentliche Wirtschaftstätigkeit in 

Deutschland. Methodisch nehme ich eine qualitative Diskursanalyse anhand von 

Grundsatzprogrammen der in der bundesdeutschen Geschichte an Bundesregierun-

gen beteiligten Parteien vor. Die Diskursanalyse untergliedert sich in zwei Zeitab-

schnitte. Analytischer Zäsurpunkt ist der Nationalsozialismus, welcher zu einer 

grundlegenden Änderung der Parteienlandschaft und damit auch zu einer program-

matischen Zäsur führte. Bezugnehmend auf die gewonnenen Erkenntnisse der bun-

 
 

 

 

 

23 Wie entscheidend die politischen Rahmenbedingungen im Entstehungszeitraum der öffentlichen 

Wirtschaft sind, zeigt sich allein bei der Gegenüberstellung von Deutschland und Frankreich. Wäh-

rend Frankreich traditionell zentralistisch organisiert ist, war das heutige deutsche Bundesgebiet 

durch Kleinstaaterei und föderalistische Organisationsstrukturen geprägt. Durch die Französische 

Revolution von 1789 war Frankreich zudem wesentlich früher demokratisch als Deutschland. Als 

demokratische Republik wurde dem Zentralstaat in Frankreich früh das Recht zugesprochen, die 

Entwicklung der Wirtschaft zu steuern und ihre Struktur aktiv zu beeinflussen. Noch heute gilt in 

Frankreich der Vorrang der politischen Akteure vor Märkten und Unternehmen. In diesem Sinne 

griff Frankreich im 19. Jahrhundert oftmals auf zentral organisierte Lösungen zurück. Zur gleichen 

Zeit erfolgte im heutigen Deutschland durch den gezielten Aufbau von kommunalwirtschaftlichen 

Strukturen die Lösung gesamtgesellschaftlicher Problemlagen vornehmlich auf dezentraler Ebene. 

Dadurch ergeben sich in beiden Ländern unterschiedliche Pfade der Wirtschaftsentwicklung. Für 

Deutschland: dezentral > späte staatliche Regularien > starke Kommunal-, schwächere Zentralwirt-

schaft im Staatsbesitz. Für Frankreich: zentral > frühe staatliche Regularien > schwächere Kommu-

nal-, stärkere Zentralwirtschaft im Staatsbesitz. 
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desrepublikanischen Grundsatzprogramme werden anschließend, die vor dem Zä-

surpunkt stehenden Positionen der „Vorgängerparteien“ der Weimarer Republik zu 

öffentlicher Wirtschaftstätigkeit untersucht. Der Korpus beschränkt sich explizit 

auf Zeiträume, in denen Deutschland demokratisch war. Denn nur in demokrati-

schen Staatsstrukturen herrscht eine vergleichbare Parteienpluralität vor und ist eine 

offene, parteipolitische Meinungsbildung möglich. 

Die Diskursanalyse wurde als Methodik entscheidend durch Michel Foucault 

(1973) geprägt. Für ihn ist die Frage relevant, „auf welche Weise im Denken und 

Wissen einer Zeit eine Ordnung zustande kommen kann, die es ermöglicht, dass 

Aussagen als sinnhafte Aussagen aufgefasst werden können“ (Karpenstein-Eßbach 

2000, S. 99). Im Sinne der „Foucaultschen“ Diskursanalyse sind nicht mehr „die 

Diskurse als Gesamtheiten von Zeichen (von bedeutungstragenden Elementen, die 

auf Inhalte oder Repräsentationen verweisen), sondern als Praktiken zu behandeln, 

die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1973, 

S. 74; Füssel 2001, S. 99).   

Das Hauptziel der Diskursanalyse besteht darin, nicht nur die diskursiven Elemente 

zu identifizieren, sondern auch den Kontext und seine Besonderheiten in die Ana-

lyse einzubeziehen (Ziem, 2008, S. 107). Der Diskursbegriff bezieht sich nicht nur 

auf Texte oder Aussagen, obwohl diese das Untersuchungsmaterial darstellen. Viel-

mehr handelt es sich um eine historische Ordnung, die einem heterogenen Materi-

alkorpus eine durchziehende und tragende Sinnhaftigkeit verleiht. Ein Diskurs hat 

daher keinen empirischen Status, sondern ist das Ergebnis einer analytischen Tätig-

keit (Karpenstein-Eßbach 2000, S. 99 f.). In diesem Sinne können Diskurse eine 

Vielzahl von Texten in einen gemeinsamen Bezugszusammenhang einbinden, diese 

strukturell ordnen und sie kognitiv verfügbar machen (Ziem 2008, S. 107).  

Die Ergebnisse der Diskursanalyse beruhen auf drei Arbeitsschritten. In einem ers-

ten Schritt werden die Hauptthemen in Bezug auf öffentliche Wirtschaftstätigkeit 

der Grundsatzprogramme identifiziert. In einem zweiten Schritt werden diese 

Hauptthemen zusammengefasst und nominalisiert. In einem dritten Schritt wird 

diesen Themen durch Vereinfachung (Hyperonymreduktion) ein gemeinsamer Be-

zugszusammenhang zugeordnet. Die einzelnen Textstellen untergliedert nach ih-

rem gemeinsamen Bezugszusammenhang sind im Anhang des zweiten Kapitels 

aufgeführt und dienen als Grundlage für die vorgenommene systematische Erfas-

sung des Diskurses im Hinblick auf die dem Aufsatz zugrundeliegenden Fragestel-

lungen. 

Die in der Dissertation vorgenommene Diskursanalyse konzentriert sich im We-

sentlichen auf den hinter der den einzelnen parteipolitischen Kontexten stehenden 

Auffassungen zu öffentlicher Wirtschaftstätigkeit als gemeinsamer Bezugszusam-

menhang. Die Diskursanalyse untersucht den Bedeutungswandel öffentlicher Wirt-

schaftstätigkeit auf parteipolitischer Ebene. Die Analyse soll darüber Aufschluss 
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geben, ob, in welchem Kontext und unter welchen Bedingungen öffentliche Wirt-

schaftstätigkeit im parteipolitischen Diskurs legitimiert wird.  

Die Diskursanalyse der parteipolitischen Grundsatzprogramme erfolgt durch quali-

tative Erhebungen. Ich nehme folglich keine allumfassende Analyse aller existie-

renden politischen Positionen zu öffentlicher Wirtschaftstätigkeit vor, was eine 

quantitative Methodik erfordert hätte. Durch die qualitative Diskursanalyse werden 

vielmehr ausgewählte Positionen in ihrem Sinnzusammenhang allumfassend be-

griffen und kontextuell eingebettet. Die Analyse konzentriert sich damit nicht auf 

die von de Saussure (1971) begrifflich geprägte Ausdrucks-, sondern auf die Be-

deutungsseite eines sprachlichen Zeichens. Während also die Suche nach einem be-

stimmten lexikalischen Ausdruck quantitativ problemlos durchgeführt werden 

kann, sagt ein solches Vorgehen wenig über den kontextuellen Gehalt dieses Aus-

drucks aus. Zudem birgt eine quantitative Analyse die Gefahr einzelne Passagen 

nicht einzubeziehen, die jedoch aus dem Kontext heraus wichtig sein könnten. Al-

lein die im vorherigen Kapitel vorgenommene Gegenüberstellung der Begriffe „Ge-

meinwirtschaftlichkeit“, „Daseinsvorsorge“ und „Gemeinwohl“ verdeutlicht die in-

haltlich-begriffliche Wandelbarkeit von öffentlicher Wirtschaftstätigkeit anschau-

lich. Da alle Grundsatzprogramme inhaltlich stets neu lokalisiert und konzeptiona-

lisiert werden müssen, nehme ich in diesem Abschnitt eine qualitative Analyse vor.  

 

1.4.2 Building a European Community 

Der zweite Aufsatz (Kraus 2020) arbeitet anhand der Europäischen Verträge und 

Rechtsprechung die Rahmenbedingungen für Sozialdienstleistungen von allgemei-

nem Interesse heraus. Die Herausarbeitung der europarechtlichen Rahmenbedin-

gungen dient der rechtsdogmatischen Systematisierung von Sozialdienstleistungen 

von allgemeinem Interesse. Ich nehme eine Rechtsanalyse vor, die die europäischen 

Rechtstexte und Initiativen auf die Spezifika der öffentlichen Wirtschaft überträgt 

und bewertet. Auf Grundlage der für die Fragestellung einschlägigen Rechtsnormen 

werden die Auswirkungen der europarechtlichen Rahmenbedingungen auf deutsche 

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse dargelegt.  

 

1.4.3 Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zwischen Wettbewerb und 

Europäischen Verträgen 

Der dritte Aufsatz (Kraus 2021(a)) untersucht die Auswirkungen von jüngeren 

Richtlinien und Initiativen der Europäischen Kommission auf die öffentliche Wirt-

schaft in Deutschland. Untersuchungsgegenstand sind in erster Linie Entwürfe von 

künftigen Rechtsnormen. Der Aufsatz nimmt eine rechtspolitische Systematisie-

rung ausgewählter Richtlinien und Rechtsentwürfe vor und überträgt die Ergebnisse 
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auf die Spezifika der deutschen öffentlichen Wirtschaft. Die Korpusauswahl kon-

zentriert sich insbesondere auf jüngere Rechtstexte der Europäischen Kommission, 

die sich explizit an den öffentlichen Sektor richten. 

 

1.4.4 Investitionsentscheidungen kommunaler Unternehmen im allgemeinen 

Interesse 

Der vierte Aufsatz (2021 (b)) unterteilt sich methodisch in zwei Teile. Im ersten 

Teil wird die für das entwickelte Investitionsverfahren einschlägige Literatur sys-

tematisch erfasst. Er konzentriert sich auf die Herausforderungen und gängige In-

vestitionspraxis der Kommunalwirtschaft. Flankiert wird die Analyse der For-

schungsliteratur durch eigene Erhebungen, die ich auf Grundlage von Quellen-

recherchen – wie im Fall der Geschäftsberichte der 8KU (vgl. Tabelle 8 in Kapitel 

5) – selbst vorgenommen oder – wie im Fall der Gründungen kommunaler Unter-

nehmen in Deutschland seit 2005 (vgl. Tabelle 7 in Kapitel 5) – ergänzt habe.  

Der zweite Teil fußt auf einem Projekt, das im Stadtwerke Köln Konzern im Rah-

men der Projektgruppe „Investitionspriorisierung“ durchgeführt wurde.24 Die Pro-

jektgruppe bestand aus Vertreterinnen und Vertretern der Stabsstelle Daseinsvor-

sorge und dem Konzerncontrolling der Stadtwerke Köln GmbH. Diese haben über 

zwei Jahre hinweg ein Verfahren entwickelt, wonach Investitionsvorhaben im 

Stadtwerke Köln Konzern individuell gewichtet nach dem jeweiligen Gemeinwohl- 

bzw. Daseinsvorsorgeauftrag und den jeweiligen wirtschaftlichen Möglichkeiten 

bzw. Profitabilitätsabsichten systematisch erfasst, gegenübergestellt und bei Bedarf 

auch priorisiert werden können. Eine Dokumentierung der Arbeit dieser Projekt-

gruppe ist aus wissenschaftlicher Sicht relevant, da sie verdeutlicht, wie die öffent-

liche Wirtschaft konkret versucht, das Spannungsverhältnis von Profitabilität und 

Gemeinwohlauftrag systematisch zu erfassen und so bessere Entscheidungen zu 

treffen. 

Das generelle Verfahren wurde den Konzerntöchtern der Stadtwerke Köln GmbH 

in einzelnen Arbeitskreistreffen jeweils insgesamt zweimal vorgestellt und gemein-

sam diskutiert. Auf Grundlage der Diskussionen und Rückmeldungen aus den Ar-

beitskreistreffen entwickelte die Projektgruppe einen Fragebogen, der Investitions-

 
 

 

 

 

24 Ich war als Vertreterin insbesondere zur Entwicklung des Gemeinwohl-Koeffizienten in die Pro-

jektgruppe entsendet worden. 
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vorhaben möglichst systematisch und vergleichbar ermitteln sollte. In mehreren Er-

hebungsrunden wurden diese Fragebögen an die Konzerntöchter herausgeschickt 

und damit praktisch erprobt. Die Konzerntöchter waren durch zahlreiche Aufsichts-

ratsbeschlüsse angehalten, pro Erhebungsrunde einen Fragebogen (eine abgewan-

delte Version findet sich im Anhang) je Investitionsvorhaben (die drei Investitionen 

mit dem größten Investitionsvolumen) auszufüllen. Mögliche Fragen und Unklar-

heiten wurden in mehreren Workshops und im „Befüllungsprozess“ durch die Pro-

jektgruppe geklärt. Anschließend wurden die Fragebögen je Runde ausgewertet und 

eine darauf basierende Investitionspriorisierung vorgenommen. Der Fragebogen 

und das Auswertungsverfahren wurden nach jeder Fragerunde eruiert und ggf. mo-

difiziert. 

Von diesem in der Projektgruppe „Investitionspriorisierung“ der Stadtwerke Köln 

GmbH entwickelten Verfahren ausgehend, stelle ich ein generell für kommunal-

wirtschaftliche Unternehmen heranziehbares Modell zur Verfügung. Das soeben 

beschriebene unternehmensinterne Vorgehen der Projektgruppe ist somit nicht pri-

märer Gegenstand des Aufsatzes, sondern dient als Fundament für das im Aufsatz 

dargelegte Modell zur Priorisierung von kommunalwirtschaftlichen Investitions-

vorhaben in stark heterogenen Geschäftsfeldern mit einem Daseinsvorsorgeauftrag.  
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2 DIE GENESE UND DER PARTEIPOLITISCHE DISKURS UM ÖFFENT-

LICHE WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT: EVIDENZ AUS BUNDESDEUT-

SCHEN GRUNDSATZPROGRAMMEN 

Publiziert in: Kraus, Katinka, 2023, Die Genese und der parteipolitische Diskurs 

um öffentliche Wirtschaftstätigkeit: Evidenz aus bundesdeutschen Grundsatzpro-

grammen (Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl/ Social Economy and Common 

Welfare 7), Nomos, Baden-Baden. ISBN 978-3-7560-1211-4 

 

2.1 Zusammenfassung 

Der Artikel untersucht die Entwicklungsgeschichte und Hintergründe öffentlicher 

Wirtschaftstätigkeit. Dabei wird deutlich, dass Kommunalwirtschaft in Deutsch-

land ursprünglich fiskalischen oder lenkungspolitischen Zielen unterlag, die zu-

gunsten genereller regulatorischer Vorschriften zunehmend aufgegeben wurden. 

Entsprechend eng ist Kommunalwirtschaft mit politischen Wirtschaftspositionen 

verknüpft. Der Beitrag nimmt diese Verbindung in den Fokus und untersucht die 

ideologischen Muster des parteipolitischen Diskurses um öffentliche Wirtschaftstä-

tigkeit, die in den letzten Jahren zu zahlreichen Privatisierungen und Rekommuna-

lisierungen geführt hatten. 

 

2.2 Nicht veröffentlichter Anhang zur Analyse der Grundsatzprogramme der 

Parteien SPD, CDU, CSU, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

2.2.1 Bundesrepublik 

2.2.1.1 Daseinsvorsorge 

Als Sozialstaat hat er für seine Bürger Daseinsvorsorge zu treffen, um jedem die 

eigenverantwortliche Selbstbestimmung zu ermöglichen und die Entwicklung einer 

freiheitlichen Gesellschaft zu fördern.25 

Rechtsstaat und Sozialstaat ergänzen sich. Der Sozialstaat sorgt für die notwendige 

Daseinsvorsorge und die gemeinsame Absicherung des einzelnen in den Grundrisi-

ken des Lebens. Sozialstaatliche Daseinsvorsorge darf nicht in totale Versorgung 

 
 

 

 

 

25 SPD, Godesberger Programm, 1959, S. 10. 
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ausarten. Wir wollen unseren Sozialstaat erhalten und ausbauen. Er soll aber keine 

Lasten übernehmen, die seine Kräfte übersteigen.26 

Die notwendige Modernisierung des Staates ist nicht denkbar ohne eine bürgernahe, 

effiziente und transparente Verwaltung. Zeitgemäße Verwaltungsreformen sparen 

nicht nur Geld. Sie sorgen dafür, dass die öffentliche Verwaltung bürgerorientierter 

wird. Moderne Personalpolitik mit mehr Eigenverantwortung der Beschäftigten und 

leistungsgerechten Aufstiegschancen muss Obrigkeitsdenken und starre Hierar-

chien ersetzen. Der Staat muss nicht alle Aufgaben der Daseinsvorsorge selber als 

öffentlicher Dienstleister anbieten, aber er muss sie gewährleisten.27 

Träger öffentlicher Dienstleistungen und der Infrastruktur sind die Städte, Gemein-

den und Zweckverbände. Die kommunale Daseinsvorsorge hat in Bayern Verfas-

sungsrang. Deshalb wenden wir uns gegen Forderungen der Europäischen Union, 

auch die Angebote der Daseinsvorsorge ausschließlich nach marktwirtschaftlichen 

Prinzipien zu regeln. Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung gehören zu 

den Kernbereichen der kommunalen Daseinsvorsorge. Wir setzen uns dafür ein, 

dass alle Kommunen weiter in eigener Verantwortung diese Aufgaben gestalten 

und eigenverantwortlich entscheiden, inwieweit sie Dritte mit dieser Aufgabenstel-

lung betrauen.28 

Freiheitlicher Rechtsstaat und Sozialstaat ergänzen sich. Ein gerechtes Sozialsys-

tem muss die Rahmenbedingungen eines menschenwürdigen Daseins für alle si-

chern und Hilfe in unverschuldeten Notlagen garantieren. Soziale Gerechtigkeit hat 

sich insbesondere gegenüber den Schwachen zu bewähren. Sozialstaatliche Da-

seinsvorsorge darf nicht zur Entmündigung durch den Staat führen. Sie muss die 

Leistungsfähigkeit des Einzelnen fördern und sein solidarisches Engagement for-

dern - auch hier gilt das Subsidiaritätsprinzip.29 

Die SPD steht für eine leistungsfähige und bürgerorientierte Daseinsvorsorge in öf-

fentlicher Verantwortung ein. Der Staat muss nicht alles selbst leisten, aber er muss 

den Zugang zu den öffentlichen Gütern gewährleisten.30 

 
 

 

 

 

26 CDU, Grundsatzprogramm Ludwigshafen, 1978, S. 51 f. 
27 Bündnis 90/ Die Grünen, Die Zukunft ist grün, 2002, S. 129. 
28 CSU, Chancen für alle! In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten, 2007, S. 

132. 
29 CDU, Grundsatzprogramm Hannover, 2007, S. 93. 
30 SPD, Hamburger Programm, 2007, S. 32. 
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Nachhaltige Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur gelingen nur, wenn die 

demographische Entwicklung berücksichtigt wird. Zu gering ausgelastete Infra-

strukturen müssen der Bevölkerungsentwicklung angeglichen und unterschiedliche 

Standards in Daseinsfürsorge und Verwaltung akzeptiert werden. Der Staat hat aber 

für die Wahrung von Mindeststandards zu sorgen. Die Gleichwertigkeit der Lebens-

verhältnisse bleibt unser Ziel. Eigeninitiative muss vor Ort entwickelt werden. Le-

bensqualität wird in Zukunft nicht nur in den neuen Ländern unterschiedlich zu 

definieren sein.31 

Die Organisation der öffentlichen Daseinsvorsorge im fairen Wettbewerb ist Sache 

der Kommunen. Zur Daseinsvorsorge gehört auch das schnelle Internet.32 

Es muss sichergestellt werden, dass alle Menschen Zugang zu essenziellen Gütern 

der Daseinsvorsorge wie Wohnen, Wasser, Strom, gesunder Ernährung, Mobilität 

und Breitbandanschluss haben. Deshalb müssen sozialstaatliche Garantien immer 

mit Blick auf Preisänderungen angepasst werden. Und es braucht eine Daseinsvor-

sorge, die es den Menschen ermöglicht, klimaneutral zu leben. Investitionen in eine 

solche Daseinsvorsorge tragen zu sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz bei.33 

Infrastrukturen sind eine öffentliche Aufgabe. Öffentliche Güter und Institutionen 

sowie soziale Infrastrukturen und bezahlbarer Wohnraum sicherzustellen und 

müssten für alle zugänglich sein. Grundinfrastrukturen der Sicherheit, des Rechts, 

der Mobilität und der Verwaltung gehören in öffentliche Hand. Güter und Dienst-

leistungen von allgemeinem Interesse, die kommunale Daseinsvorsorge und Selbst-

verwaltung müssten in öffentliche Hand und von Marktmechanismen und Wettbe-

werb ausgenommen bleiben. Der Zugang zu öffentlichen Gütern, die gesellschaft-

liche Teilhabe fördern – wie kommunale Freizeit- und Kultureinrichtungen –, solle 

daher bedarfsgerecht kostenlos ermöglicht werden.34 

Zur Daseinsvorsorge gehören technische, soziale und kulturelle Infrastruktur sowie 

ein umfassender Zugang zu Kultur, Künsten und kultureller Bildung, etwa flächen-

deckende Breitbandanschlüsse und Mobilfunkversorgung, ein gut ausgebauter 

ÖPNV, Frauenhäuser, Begegnungsräume für ältere Menschen, Ärzt*innen sowie 

 
 

 

 

 

31 CDU, Grundsatzprogramm Hannover, 2007, S. 73. 
32 CSU, Die Ordnung, 2016, S. 29. 
33 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 30. 
34 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 35. 
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Krankenhäuser, Kitas, Jugendhäuser, Musikschulen und Bibliotheken, Sportplätze 

und Schwimmbäder in Stadt und Land.35 

 

2.2.1.2 Art und Umfang von öffentlichen Leistungen/ öffentlichen Unternehmen 

2.2.1.2.1 Zweckmäßige Ausweitung 

Wir vertreten die Überführung von Privat- in Gemeineigentum gegen angemessene 

Entschädigung dann, wenn es das Gemeinwohl fordert.36 

Wo mit anderen Mitteln eine sozial verantwortbare Ordnung der wirtschaftlichen 

Machtverhältnisse und die Durchsetzung der qualitativen Kriterien wirtschaftlicher 

Entwicklung nicht gewährleistet ist, ist Gemeineigentum zweckmäßig und notwen-

dig. Gemeineigentum kann in unserer Wirtschafts- und Sozialordnung keinen Frei-

raum für sich beanspruchen und muß sich an deren Bedingungen messen lassen. 

Vergesellschaftung muß zugleich demokratisches Element als auch wirtschaftspo-

litisches Instrument sein.37 

Auch der Bedarf an sozialen Dienstleistungen wächst. Wir wollen die öffentlichen 

Dienstleistungen verbessern und die Angebote insbesondere für benachteiligte 

Menschen und Gruppen ausbauen.38 

Es gilt, die soziale Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge in der gesamten 

Europäischen Union gemeinsam auszubauen und im Sinne geteilter Gemeingüter 

zu stärken.39 

 

2.2.1.2.2 Angleichung/ Vereinheitlichung/ Schaffung von Gleichwertigkeit 

Allen Bürgern in diesem Land sollen die sozialen Einrichtungen und öffentlichen 

Dienstleistungen in gleicher Weise erreichbar sein und zur Verfügung stehen. Dazu 

wollen wir Pläne zur regionalen Verteilung der sozialen Infrastruktur schaffen, die 

auf Länderebene nach bundeseinheitlichen Grundsätzen und unter Berücksichti-

gung überregionaler Gesichtspunkte entworfen werden. Überall dort, wo freie Trä-

 
 

 

 

 

35 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 58. 
36 CSU, Das Grundsatzprogramm der Christlich-Sozialen Union in Bayern, 1946, Abschn. 4.4. 
37 SPD, Berliner Programm, 1989, S. 34. 
38 SPD, Berliner Programm, 1989, S. 24. 
39 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 90. 
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ger und private Initiative Aufgaben im Sinne der Infrastrukturpläne erfüllen kön-

nen, sind deren Maßnahmen bei entsprechender Selbstbeteiligung durch öffentliche 

Mittel zu fördern.40 

Wachstumsregionen müssen durch leistungsfähige Infrastrukturen, insbesondere 

durch einen attraktiven Personenverkehr, mit strukturschwachen Regionen verbun-

den werden, damit auch diese am Aufschwung teilhaben können. In den Regionen 

mit geringerer Bevölkerungsdichte und fehlenden Ballungszentren müssen wir uns 

auf die Förderung bestimmter Sektoren und Branchen konzentrieren. Die Förde-

rung besonders benachteiligter Regionen in den neuen Ländern durch die Europäi-

sche Union muss fortgeführt werden, um im internationalen Standortwettbewerb 

Schritt zu halten.41 

Die neuen Länder benötigen Solidarpaktmittel bis 2019 in der zugesagten vollen 

Höhe. Die Mittel sind zweckgerecht für die Schließung noch bestehender Infra-

strukturlücken, gezielte Investitionsförderung und zum Ausgleich der unterpropor-

tionalen Finanzkraft der Kommunen einzusetzen, um eine selbsttragende wirt-

schaftliche Entwicklung und weitere Modernisierung zu erreichen.42 

Die Sicherung von gleichwertigen Lebensverhältnissen wird nicht durch das glei-

che Angebot in Großstädten und ländlichen Räumen zu erreichen sein. Gleichwer-

tig ist nicht identisch mit gleich. Wichtig sind aber eine überall ausreichende Ver-

sorgung mit Gütern der Daseinsvorsorge sowie eine flächendeckende Versorgung 

mit digitaler Infrastruktur auch und gerade in den ländlichen Räumen. Es geht um 

eine Politik des Ausgleichs, der Beteiligung und Teilhabe vor Ort sowie um die 

Freiheit aller Menschen, ihren Wohnort zu wählen. Dazu dient eine neue Gemein-

schaftsaufgabe: „Regionale Daseinsvorsorge“.43 

Kooperationen zwischen den Ländern und zwischen den Kommunen sollen gestärkt 

werden. Sinnvoll sind sie da, wo sie zu Effizienz- und ökologischen Gewinnen und 

gleichwertiger Versorgung führen, etwa bei nachhaltiger Stadt- und Dorfentwick-

lung, regionaler Daseinsvorsorge, Klimaschutz und Bewältigung der Klimafolgen, 

bei Digitalisierung und Mobilität.44 

 
 

 

 

 

40 CDU, Berliner Programm, 2. Fassung, 1971, S. 48. 
41 CDU, Grundsatzprogramm Hannover, 2007, S. 72. 
42 CDU, Grundsatzprogramm Hannover, 2007, S. 72 f. 
43 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 58. 
44 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 77. 
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Es braucht ein neues soziales Sicherheitsversprechen. Ein starkes soziales Netz ist 

die Grundlage für persönliche Entfaltung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Niemand soll unterhalb des Existenzminimums leben müssen. Soziale Politik 

schafft Teilhabe. Dafür braucht es soziale und inklusive Infrastruktur, Orte des Mit-

einanders, diskriminierungsfreie Zugänge sowie gleichwertige Lebensverhältnisse. 

Eine gute Daseinsvorsorge ist Voraussetzung für Zusammenhalt.45 

 

2.2.1.2.3 Schutz/ Bewahrung des Status-quo 

Die Unternehmen der freien Gemeinwirtschaft, die sich am Bedarf und nicht am 

privaten Erwerbsstreben orientieren, wirken preisregulierend und helfen dem Ver-

braucher. Sie erfüllen eine wertvolle Funktion in der demokratischen Gesellschaft 

und haben Anspruch auf Förderung.46 

Der Staat soll Demokratie und soziale Gerechtigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft 

verwirklichen und die dafür notwendige Offenheit der Entscheidungsabläufe garan-

tieren. Er kann jedoch nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen. Wer ihn über-

fordert, verursacht wuchernde Bürokratien, deren Wirksamkeit abnimmt und die 

weder zu kontrollieren noch zu finanzieren sind. Wir sind gegen die Verstaatlichung 

der Gesellschaft.47 

Neben die Wirtschafts- und Währungsunion muss die europäische Sozialunion mit 

gleichem Rang treten. Es gibt unterschiedliche nationale Ausprägungen und Tradi-

tionen des europäischen Sozialmodells. Gemeinsame Grundlagen für alle Sozial-

staaten in Europa sind aber ein leistungsfähiger Staat, Sozialsysteme zur Absiche-

rung elementarer Lebensrisiken, ein hohes Bildungsniveau, öffentliche Daseinsvor-

sorge, geregelte Arbeitsbedingungen sowie Beteiligungs- und Mitbestimmungs-

rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.48 

Der freie Zugang zu hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen gehört zum euro-

päischen Gesellschaftsmodell. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür auf seine Weise, aber 

das Prinzip soll für die Europäische Union verbindlich festgelegt werden.49 

 
 

 

 

 

45 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 84. 
46 SPD, Godesberger Programm, 1959, S. 15. 
47 SPD, Berliner Programm, 1989, S. 46. 
48 SPD, Hamburger Programm, 2007, S. 28. 
49 SPD, Hamburger Programm, 2007, S. 29. 
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Privatisierung kann zweckmäßig und verantwortbar sein. Wir widersprechen Pri-

vatisierungen aber, wo sie den Zugang zu den öffentlichen Gütern behindern und 

das Gewaltmonopol des Staates infrage stellen. Wo öffentliche Aufgaben privati-

siert werden sollen, fragen wir nicht nur nach dem kurzfristigen Nutzen für die öf-

fentlichen Finanzen, sondern auch nach der Auswirkung auf die künftigen politi-

schen Gestaltungsmöglichkeiten und die demokratische Verantwortung. Kernberei-

che öffentlicher Daseinsvorsorge wollen wir nicht den Renditeerwägungen globaler 

Kapitalmärkte aussetzen.50 

Infrastruktur ist öffentliche Aufgabe. Eine weitere Privatisierung öffentlicher Un-

ternehmen im Bereich der öffentlichen Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge darf es 

nicht geben. Öffentlich-private Partnerschaften kommen höchstens dann in Be-

tracht, wenn sich durch sie ein Mehrwert oder geringere Kosten für die Steuerzah-

ler*innen ergeben.51 

 

2.2.1.2.4 dezentrale Erbringung 

Wirksame öffentliche Kontrolle muß Machtmißbrauch der Wirtschaft verhindern. 

Ihre wichtigsten Mittel sind Investitionskontrolle und Kontrolle marktbeherrschen-

der Kräfte. Jede Zusammenballung wirtschaftlicher Macht, auch die in Staatshand, 

birgt Gefahren in sich. Deshalb soll das Gemeineigentum nach den Grundsätzen der 

Selbstverwaltung und der Dezentralisierung geordnet werden. In seinen Verwal-

tungsorganen müssen die Interessen der Arbeiter und Angestellten ebenso wie das 

öffentliche Interesse und das der Verbraucher vertreten sein. Nicht durch zentrale 

Bürokratie, sondern durch verantwortungsbewußtes Zusammenwirken aller Betei-

ligten wird der Gemeinschaft am besten gedient.52 

Ansprüche, Interessen und Verantwortungsbereiche des einzelnen in der Gemein-

schaft sind nach dem Prinzip der Subsidiarität zu regeln. Der Staat soll nur dort 

unterstützend eingreifen, wo der einzelne und die Gemeinschaft sich selbst nicht 

helfen können. Die staatliche Daseinsvorsorge darf den Menschen nicht verplanen. 

Sie schafft den Rahmen für Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung der Bür-

ger. Sie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Der Grundsatz der Subsidiarität besagt, daß um-

fassendere und weitergreifende Organisationsformen staatlicher und gesellschaftli-

 
 

 

 

 

50 SPD, Hamburger Programm, 2007, S. 32. 
51 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 42. 
52 SPD, Godesberger Programm, 1959, S. 15. 
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cher Art jeweils nur zur Bewältigung solcher Aufgaben herangezogen werden sol-

len und dürfen, mit deren Lösung die Initiative des einzelnen oder freier Vereini-

gung überfordert ist.53  

Die Christlich Soziale Union stellt zunächst die Frage nach dem notwendigen Um-

fang der Staatstätigkeit. Sie schreibt dem Staat allein diejenigen Aufgaben zu, die 

nur er erfüllen kann. Außerdem gibt sie innerhalb der einfacheren gegenüber der 

komplizierteren Organisation, der regionalen gegenüber der zentralen Zuständig-

keit den Vorrang, wo immer dies möglich ist.54 

Die Christlich Soziale Union bekennt sich zum Prinzip der kommunalen Selbstver-

waltung. Die kommunale Selbstverwaltung steht dem Bürger am nächsten. Sie gibt 

ihm vielfältige Möglichkeiten der Mitwirkung am gesellschaftlichen und politi-

schen Geschehen. Danach ist es sachgerecht, alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft in kommunaler Verantwortung zu erfüllen und möglichst viele 

Staatsaufgaben auf die Kommunen zu verlagern. Diesem Anspruch können aber die 

Gemeinden nur nachkommen, wenn sie eine aufgabengerechte Finanzausstattung 

erhalten.55 

Für die Christlich Soziale Union ist aber Kommunalpolitik nicht nur Instrument und 

Vollstreckerin staatlicher Politik. Sie besitzt Eigenständigkeit in der Gesamtverant-

wortung für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Die Kommunalpoli-

tik hat die Aufgabe, alle öffentlichen Leistungen auf örtlicher Ebene zusammenzu-

fassen und sie bedürfnisgerecht dem Bürger unter Berücksichtigung seiner Gemein-

schaftsgebundenheit zu erschließen. Aufgrund ihrer eigenen Leistungs- und Gestal-

tungschancen stößt Kommunalpolitik auch Entwicklungen an, beeinflußt sie und 

steuert damit den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Wandel. 

Dabei geht die Christlich Soziale Union davon aus, daß im Rahmen des freiheitli-

chen Demokratieverständnisses die Aufgaben der Kommunalpolitik nicht nur für 

den Bürger erfüllt, sondern weitgehend von ihm selbst mitgestaltet und mitverant-

wortet werden.56  

Bei der Erledigung öffentlicher Aufgaben durch Bund, Länder und Gemeinden soll 

die Zuständigkeit soweit wie möglich bürgernah im Bereich der kommunalen 

 
 

 

 

 

53 CSU, Grundsatzprogramm der Christlich Sozialen Union, 1976, S. 18. 
54 CSU, Grundsatzprogramm der Christlich Sozialen Union, 1976, S. 25. 
55 CSU, Grundsatzprogramm der Christlich Sozialen Union, 1976, S. 26 f. 
56 CSU, Grundsatzprogramm der Christlich Sozialen Union, 1976, S. 27. 
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Selbstverwaltung festgelegt werden. Ebenso erhält jeder Bürger zusätzliche Mög-

lichkeiten der politischen Mitwirkung.57 

Die CSU tritt deshalb für eine leistungsfähige kommunale Selbstverantwortung ein, 

die alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich erfüllt und mög-

lichst viele Staatsaufgaben bürgernah wahrnimmt.58 

Die solidarische Bürgergesellschaft hat ihren Ort vor allem in den Kommunen. Sie 

sind es, die für die Daseinsvorsorge verantwortlich sind und den Alltag der Men-

schen prägen.59 

Öffentliche Aufgaben sollen im Sinne der Bürgernähe auf kommunaler Ebene er-

füllt werden, wo immer dies möglich und sinnvoll ist. Eine ausreichende Finanz-

ausstattung der Kommunen ist sicherzustellen. Bei der Kompetenzaufteilung zwi-

schen Bund, Ländern und Kommunen müssen das Subsidiaritäts- und das Konnexi-

tätsprinzip Anwendung finden.60 

 

2.2.1.2.5 Reduzierung/ Liberalisierung 

Für die mittelständische Wirtschaft muß eine ihrer Bedeutung entsprechende Betei-

ligung an öffentlichen Aufträgen sichergestellt werden. Soweit Belegschafts- und 

Behördenhandel den Wettbewerb verfälscht, ist er zu unterbinden. Regie-Betriebe 

müssen weitestgehend eingeschränkt werden und dürfen keine steuerlichen Vor-

teile genießen. Die Schwarzarbeit ist durch gesetzliche Maßnahmen zu verbieten.61 

Der Staat soll sich auf die notwendigen Regierungs- und Verwaltungsaufgaben be-

schränken; seine Grundlage ist eine lebendige Selbstverwaltung.62 

Der Staat darf vom Bürger nur das fordern, was er zur Erfüllung der unbedingt not-

wendigen Aufgaben braucht. Das Steuerrecht muß klar, einfach und gerecht sein. 

Der Staat soll sich nicht in der gewerblichen Wirtschaft betätigen. Das den staatli-

chen Aufgaben wesensfremde öffentliche Vermögen ist in private Hand zurückzu-

führen.63 

 
 

 

 

 

57 CDU, Grundsatzprogramm Ludwigshafen, 1978, S. 51. 
58 CSU, In Freiheit dem Gemeinwohl verpflichtet, 1993, S. 82 f. 
59 SPD, Hamburger Programm, 2007, S. 33. 
60 CDU, Grundsatzprogramm Hannover, 2007, S. 94. 
61 CDU, Hamburger Programm, 1953, S. 37. 
62 FDP, Berliner Programm der Freien Demokratischen Partei, 1957, S. 3. 
63 FDP, Berliner Programm der Freien Demokratischen Partei, 1957, S. 5. 
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Sie [die CSU] verfällt nicht dem Irrtum des Sozialismus, daß ein erweitertes staat-

liches Angebot an Dienstleistungen und eine ausgedehnte staatliche Einflußnahme 

in allen Bereichen schon für sich als Fortschritt zu betrachten seien, und daß der 

Sozialstaat letztlich nur so verwirklicht werden könne. Die Christlich Soziale Union 

tritt für die Sicherung und den Ausbau des föderalistischen Systems der Bundesre-

publik Deutschland ein, für eine weitere Stärkung der kommunalen Selbstverwal-

tung und für eine sinnvolle Dezentralisierung der Verwaltung. Die private Sphäre 

des Bürgers ist vor überflüssigen Eingriffen staatlicher Verwaltungstätigkeit zu 

schützen.64 

Der Investitionsanteil an den Staatsausgaben geht ständig zurück. Der Staat gibt 

immer mehr Geld zur Deckung seiner laufenden Kosten aus, immer weniger für 

zukunftsträchtige Strukturverbesserungen. Die Christlich Soziale Union wird des-

halb darauf drängen, daß alle Möglichkeiten zur Privatisierung öffentlicher Dienst-

leistungen dort genutzt werden, wo eine privatwirtschaftliche Regelung sich ver-

waltungsmäßigen Organisationen überlegen zeigt. Weiterhin muss die öffentliche 

Verwaltung insgesamt überprüft und rationalisiert werden.65 

Wir wollen weniger Staat und weniger Bürokratie durch Dezentralisierung, Priva-

tisierung und' Abbau von Reglementierungen. (…) Die Grenzen der Staatstätigkeit 

sind immer wieder neu zu bestimmen. Aufgabe des Staates ist die Freiheitssiche-

rung, vor allem die Sicherung demokratischer Regeln, der Chancengleichheit für 

alle, des Friedens und der inneren Ordnung. Er muß die soziale Grundsicherung 

derjenigen ermöglichen, die sich weder allein noch gemeinschaftlich helfen kön-

nen. Andere Aufgaben sollen auf den Bürger und private Organisationen übertragen 

werden.66 

In der Wirtschaft hat der Staat primär den ordnungspolitischen Rahmen für die 

marktwirtschaftlichen, dezentralen Abläufe zu sichern. Staatliche Wirtschaftstätig-

keit; die nicht mit hoheitlichen Aufgaben begründet werden kann, ist zu privatisie-

ren. Wirtschaftsförderungen des Staates sind konsequent von indirekten Steuerver-

günstigungen auf direkte Finanzhilfen umzustellen. Staatliche Hilfen sollten aus 

Gründen der Transparenz und der Gerechtigkeit nicht mehr über das Steuersystem 
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65 CSU, Grundsatzprogramm der Christlich Sozialen Union, 1976, S. 26. 
66 FDP, Das liberale Manifest der Freien Demokratischen Partei, 1985, S. 17. 



44 
 

gewährt werden, es sei denn, der mit der Subvention angestrebte Zweck ist durch 

eine steuerliche Regelung besser zu erreichen.67 

Die CSU wird die Staatsaufgaben auf das Nötigste begrenzen und der Initiative und 

Leistungsfähigkeit des Bürgers größtmöglichen Raum sichern.68 

Am Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts ist die Illusion verbreitet, der Ein-

zelne besitze die persönliche Freiheit, und der Staat trage die Verantwortung. Die 

Politik hat ein Trugbild gezeichnet, wonach der Staat Freiheit und Sicherheit in al-

len Lebenslagen garantieren könne, ohne daß die Menschen dafür selbst Verant-

wortung übernehmen müssen. Verantwortung wurde verstaatlicht. Solidarität ist 

zur staatlichen Dienstleistung verkommen. Die Trennung von Freiheit und Verant-

wortung macht aus Staatsbürgern Staatskunden. Die Verstaatlichung der Verant-

wortung kostet immer mehr persönliche Freiheit und mitmenschliche Zuwendung. 

Mit den Staatsaufgaben wachsen zudem die Staatsausgaben. Die staatlichen Ein-

griffe in die Leistungskraft und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen gehen im-

mer tiefer. Die Absicht, persönliche Verantwortung durch staatliche Agenturen für 

alle Lebensrisiken zu ersetzen, führt zur Überforderung des Staates. Sie macht ihn 

unfinanzierbar und verhindert die wirkungsvollere Eigenvorsorge. Gleichzeitig 

kann der Staat seine Kernaufgaben immer schlechter erfüllen.69 

In das Grundgesetz ist ein Privatisierungsgebot aufzunehmen. Bund, Länder und 

Gemeinden haben bei der Erledigung von Aufgaben Privaten den Vorrang zu ge-

ben, wenn dadurch die angestrebten Zwecke nicht beeinträchtigt und ebenso wirt-

schaftlich wie bei der öffentlichen Wahrnehmung erreicht werden.70 

Wer dem Staat immer mehr Aufgaben aufbürdet, nimmt Steuererhöhungen und 

Verschuldung zur Finanzierung dieser zusätzlichen Aufgaben in Kauf. Wer über 

steigende Steuern klagt, darf nicht gleichzeitig nach immer neuen Wohltaten rufen. 

Die Neigung der Politik, jedes Problem mit staatlichen Programmen lösen zu wol-

len, korrespondiert mit der Neigung vieler Bürger, immer mehr Ansprüche an den 

Staat zu stellen. Die Trennung zwischen Freiheit und Verantwortung - möglichst 

viele Rechte und Freiheiten beim Bürger und möglichst viele Pflichten und Verant-

wortung beim Staat - führt nicht nur zur Unfinanzierbarkeit unseres Gemeinwesens, 
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68 CSU, In Freiheit dem Gemeinwohl verpflichtet, 1993, S. 85. 
69 FDP, Wiesbadener Grundsätze, 1997, S. 5 f. 
70 FDP, Wiesbadener Grundsätze, 1997, S. 30. 
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sondern zum Verlust von Freiheitlichkeit und Engagement in unserer Gesell-

schaft.71 

Den meisten Bürgern begegnet der Staat in Form seiner Verwaltung. Daher brau-

chen wir eine bürgernahe Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern dient. 

Nutzlose Bürokratie bauen wir ab. Wir wollen keinen vormundschaftlichen Staat.72 

[I]m Laufe der Jahrzehnte wurden immer mehr Aufgaben auf den Staat verlagert. 

Das führte zu immer mehr Zentralismus und unnötiger Bürokratie. Diese Abkehr 

vom Subsidiaritätsprinzip ist eine wesentliche Ursache für viele Fehlentwicklungen 

in unserem Land. Die CSU will die Rückkehr zum Prinzip der Subsidiarität.73 

Das politische Ziel der CSU ist: Nur so viel staatliche Tätigkeit für das Gemeinwohl 

wie nötig und so viel private Tätigkeit wie möglich. Subsidiarität bedeutet auch, 

dass staatliche Verantwortung im Dienste des Gemeinwohls nicht gleichbedeutend 

mit staatlichem Handeln und öffentlicher Trägerschaft ist. Für die CSU ist die pri-

vate Trägerschaft keine Notlösung. In der Abwägung zwischen Freiraum für den 

Bürger und Gemeinwohlverpflichtung ist zu entscheiden, welche Aufgaben die 

Bürger, private Organisationen oder Unternehmen an den Staat abgeben sollen. Für 

die Sicherung des Gemeinwohls muss der Staat jeweils sachgerechte Steuerungs- 

und Kontrollfunktionen übernehmen.74 

Monopole lähmen Wettbewerb um die bessere Lösung. Das gilt auch für Monopole 

des Staates. Er soll Hüter und Förderer des Wettbewerbs um die beste Lösung sein. 

Der Staat darf sich nicht anmaßen, jedes Detail zu regeln und jegliches Fehlgesche-

hen zu verhindern, weil dies in der Tendenz die Dynamik der Gesellschaft und das 

selbstständige Handeln der Menschen reduziert. Der Staat soll wirksam steuern und 

weniger selbst handeln. Das bedeutet mehr Eigenverantwortung für den Einzelnen, 

aber auch mehr Kraft des Staates für seine Kernaufgaben.75 

Wir gegen der bürgerschaftlichen Initiative Vorrang vor staatlicher Intervention. 

Der Staat soll private Initiativen fördern und dafür Freiraum schaffen.76 
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Wir müssen uns wieder stärker auf die grundlegenden Ordnungsprinzipien der So-

zialen Marktwirtschaft besinnen und sie in die richtige Balance bringen, um die 

Ziele Vollbeschäftigung, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, solide 

Haushalte und stabile soziale Sicherungssysteme zu erreichen. […] Leitlinie muss 

das Subsidiaritätsprinzip sein. Es muss gelten: So wenig Staat wie möglich, so viel 

Staat wie nötig.77 

Wir müssen mehr Freiheit und Wettbewerb ermöglichen. Dies heißt vor allem, 

Märkte zu öffnen und offen zu halten, unlauteren Wettbewerb zu unterbinden und 

der Konzentration wettbewerbsgefährdender wirtschaftlicher Macht entgegenzu-

wirken. Wir wollen staatliche Subventionen begrenzen und abbauen sowie weiter-

hin Wirtschaftsbetriebe mit staatlicher Beteiligung privatisieren. Auch für die kom-

munale Ebene gilt: Die öffentliche Hand soll nur dann tätig werden, wenn eine 

Leistung nicht ebenso gut oder besser durch Private erbracht werden kann.78 

Damit sich der Staat auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann, darf er weder mit 

Anforderungen überfrachtet werden noch solche Aufgaben behalten oder an sich 

ziehen, deren Übernahme den Grundsätzen der Eigenverantwortung, Freiheit und 

Subsidiarität widerspricht.79 

Viele politische Kräfte führen heutzutage das Wort Freiheit im Munde, ohne jedoch 

im Geiste der Freiheit zu denken, zu fühlen und zu handeln. Zwar mangelt es diesen 

Kräften nicht an edlen Motiven, doch allzu oft sind sie nur intolerante Missionare 

ihrer eigenen Moral, die die Meinung 

Andersdenkender nicht respektieren. Zu häufig fördern sie den Glauben, man dürfe 

vom Staat mehr erwarten als von sich selbst. Damit überfordern sie den Staat und 

unterfordern die Bürger. Eine solche Gefälligkeitspolitik führt zu einer trägen und 

bevormundeten Anspruchsgesellschaft. Wir Liberalen vertrauen dagegen den Men-

schen mehr als dem Staat. Wir fördern eine solidarische Selbstorganisation der Bür-

gergesellschaft, nicht die Selbstbeschäftigung der Bürokratie. Wir setzen auf indi-

viduelle Verantwortung, nicht auf staatliche Versprechen.80 
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2.2.1.3 Öffentliche Investitionen 

2.2.1.3.1 Ausweitung 

Die Finanzverfassung muß regelmäßig daraufhin überprüft werden. ob sie der Auf-

gabenverteilung auf Bund, Länder und Gemeinden gerecht wird. Im Bundesstaat 

müssen die öffentlichen Einnahmen so verteilt werden, daß alle Gebietskörper-

schaften ihre Aufgaben wirksam erfüllen können. In den öffentlichen Haushalten 

müssen die Aufwendungen für Zukunftsaufgaben wesentlich gesteigert werden. 

Der Vorrang dieser Aufgaben muß in der Struktur der öffentlichen Haushalte deut-

lich werden. Soweit die Einnahmen des Staates für die Finanzierung vorrangiger 

Aufgaben nicht ausreichen, kann der Anteil der öffentlichen Hand am Bruttosozi-

alprodukt in sozial und gesamtwirtschaftlich vertretbaren Grenzen erhöht werden.81 

 

2.2.1.3.2 Mit Augenmaß 

Soziale Marktwirtschaft braucht einen festen Rahmen mit klaren Regeln. Dafür 

sorgt ein starker Staat. Der starke Staat ist durchsetzungsfähig im Großen und frei-

heitlich im Kleinen. Er soll Regulierung auf das notwendige Maß begrenzen. Der 

Staat soll nur dort tätig werden, wo Selbstregulierung und Selbstverantwortung 

nicht greifen.82 

Ein souveräner Staat ist ein handlungsfähiger Staat. Er ist in der Lage, die an ihn 

legitimer Weise gerichteten Ansprüche zu erfüllen. Gleichzeitig gilt: Der Staat kann 

nicht der allumfassende Vorsorgestaat sein, der jede Entscheidung und jedes Risiko 

abnimmt.83 

Solide Staatsfinanzen sind dauerhaft nur zu erreichen, wenn der Staat nicht immer 

mit neuen Aufgaben überfrachtet wird. Der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben 

konzentrieren. Ein Staat, der immer neue Aufgaben an sich zieht, droht sich selbst 

zu lähmen. Der Staat soll mehr für seine Kernaufgaben aufwenden und dadurch 

handlungsfähiger werden. Außerhalb der Kernaufgaben soll der Staat wirksam 

steuern und weniger selbst handeln.84 
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Haushaltsmittel gehören allen Bürger*innen. Mit ihnen ist stets sorgsam umzuge-

hen und es ist zu überprüfen, ob die angestrebten gesellschaftlichen Ziele auf effi-

zientem Weg erreicht werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um Aufgaben wie bei-

spielsweise die Daseinsvorsorge und Infrastrukturinvestitionen finanzieren zu kön-

nen. Die öffentlichen Haushalte müssen in einer Demokratie klar, transparent und 

nachvollziehbar sein. Gender Budgeting und die Beachtung von Klimaneutralität 

sind für einen gerechten Haushalt unerlässlich.85 

 

2.2.1.3.3 Einbeziehung von Privaten 

Die CSU steht zur Verantwortung der öffentlichen Hand für eine gute Infrastruktur. 

Dazu wollen wir auch die Möglichkeiten von Partnerschaften zwischen öffentlicher 

Hand und privaten Anbietern zum Vorteil der Menschen nutzen.86 

Zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort gehört eine funktionierende Infrastruktur. 

Gerade für Deutschland als Transitland im Herzen Europas bedeutet die wirtschaft-

liche Integration Europas anwachsende Verkehrsströme. Bessere Nutzung, weiterer 

bedarfsgerechter Ausbau und die intelligente Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur 

in allen Bereichen sind auch eine entscheidende Voraussetzung für mehr Wachs-

tum. Das gilt auch vor dem Hintergrund von Entwicklungschancen von Ballungs-

zentren und dem ländlichen Raum. Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 

Infrastruktur besteht dabei sowohl in den neuen als auch in den alten Ländern. Der 

daraus resultierende hohe Investitionsbedarf kann nicht allein durch die öffentli-

chen Haushalte abgedeckt werden. Daher müssen im Sinne der Nachhaltigkeit ren-

table Möglichkeiten der privaten Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur intensiver 

als bisher genutzt werden.87 

Wir Liberalen bekennen uns zum Ausbau und Erhalt notwendiger staatlicher Infra-

strukturen einerseits und zu privat finanzierten Investitionsvorhaben andererseits. 

Wir wollen Deutschland als Industrie- und Forschungsstandort erhalten und aus-

bauen. Im demographischen Wandel müssen sich auch Infrastrukturen wandeln, um 

mit neuer Technik und dezentralen Lösungen den Bedürfnissen der Bürger weiter 

entsprechen zu können. Wir wollen Verlässlichkeit und Rechtssicherheit für alle – 

auch und gerade für diejenigen, die durch ihre Investitionen in Deutschland Zukunft 

schaffen. Dieses Ziel kann aber nur gemeinsam mit den Bürgern erreicht werden. 
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Staat und Investoren haben die betroffenen Bürger früher als bisher einzubinden, 

zu informieren und zu beteiligen. Darüber hinaus werben wir mit Leidenschaft für 

einen neuen Infrastrukturkonsens in unserer Gesellschaft, damit Deutschland den 

Anschluss an die Welt behält.88 

 

2.2.1.3.4 Reduzierung 

Öffentliche Fördermittel dürfen nur mit zielorientierten Auflagen und entsprechen-

der wirksamer Erfolgskontrolle vergeben werden. […] Subventionen, die nicht ge-

samtgesellschaftlich gerechtfertigt sind, werden abgebaut.89 

Die CSU fördert die Privatinitiative. Sie wirkt der zunehmenden Konzentration der 

Dienstleistungen der öffentlichen Hand entgegen.90 

Die Christlich Soziale Union tritt dafür ein, den Umfang der staatlichen Aufgaben 

zu begrenzen. Im Bereich der Eingriffsverwaltung ist eine Beschränkung der 

Staatstätigkeit kaum möglich. Der Bereich der Dienstleistungen und der wirtschaft-

lichen Unternehmungen des Staates dagegen bietet vielfältige Möglichkeiten, öf-

fentliche Dienstleistungen zu privatisieren.91 

Der Staat trägt die Beweislast für die Notwendigkeit, neue Aufgaben als staatliche 

Aufgaben zu übernehmen. Wo immer möglich, sollten öffentliche Aufgaben durch 

Private und freie Träger erfüllt werden, ohne daß diese öffentlichen Aufgaben 

dadurch zu deren Privatangelegenheit werden.92 

Staatliche Programme, die mit Ausgaben verbunden sind, bedürfen künftig der ge-

nauen Bestimmung eines Enddatums. Alle eingegangenen Verpflichtungen dürfen 

nicht weiter als bis zu diesem Zeitpunkt laufen. Danach ist eine vollständig neue 

Beschlußfassung erforderlich, wenn das Programm weiterlaufen soll. Ohne Begren-

zung der Laufzeit wird aus vorübergehenden Hilfen regelmäßig eine Dauersubven-

tion.93 

Zwischen den Verfassungsschranken für Abgabenbelastung, dem Verfassungsge-

bot für materiell ausgeglichene Haushalte und dem Privatisierungsgebot besteht ein 
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zwingender Zusammenhang, wenn das Ziel der Reduzierung der Staatsquote er-

reicht werden soll. Würde die Verfassung nur die Abgabenbelastung beschränken, 

könnte ein zu hoher Staatsanteil durch höhere Staatsverschuldung finanziert wer-

den. Umgekehrt könnte beim Verfassungsgebot für die materiell ausgeglichenen 

Haushalte eine zu hohe Staatsquote durch höhere Steuern und Abgaben finanziert 

werden. Das Privatisierungsgebot nimmt zudem die ohnehin unwahrscheinliche 

Möglichkeit der Finanzierung von Staatsaufgaben bzw. Staatsausgaben durch die 

Gewinne von Staatsunternehmen. Damit werden dem „maßlosen Staat“ die Haupt-

nahrungsquellen verschlossen.94 

Eine solide Finanzpolitik heißt für uns, dass wir heute nicht auf Kosten zukünftiger 

Generationen leben. Allerdings darf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 

nicht dazu führen, dass wir der kommenden Generation eine marode Infrastruktur 

hinterlassen. Unsere Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen bedeutet: 

Wir müssen die Verschuldung der öffentlichen Haushalte senken und gleichzeitig 

mehr Geld in Bildung, Forschung und Infrastruktur investieren.95 

Eine dem Grundsatz der konsequenten Entschuldung folgende Politik stärkt das 

Vertrauen und die Investitionsbereitschaft von Bürgern und Unternehmern in den 

eigenen Wirtschaftsstandort. Schulden von heute sind Steuern von morgen. Der 

Wohlstand unseres Landes ist gefährdet, wenn der Staat auf Dauer mehr ausgibt, 

als er einnimmt. Stoppen wir die Verschuldung nicht, wird der Staat in Zukunft 

wichtige Aufgaben nicht mehr erfüllen können. (…) Zur Begrenzung der Neuver-

schuldung ist es in einem ersten Schritt notwendig, den Begriff der „öffentlichen 

Investitionen“ in einem strengeren Sinn zu definieren. Nur noch solche Investitio-

nen dürfen über Kredite finanziert werden, die Werte bzw. Vermögen schaffen. Zu-

dem sollten sämtliche Aufgaben und Ausgaben aller Ebenen immer wieder kritisch 

auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit geprüft werden. Um eine transparente öf-

fentliche Haushaltsführung sicherzustellen, wollen wir Bund, Länder und Kommu-

nen auf die Buchführung nach kaufmännischen Grundsätzen verpflichten.96 

Die Zuständigkeit für alle gesellschaftlichen Problemlösungen überfordert Verwal-

tung und Staatshaushalt. Der Staat stößt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 

Was wir brauchen, ist eine neue Arbeitsteilung zwischen Staat, Markt, Zivilgesell-

schaft und Bürgern. Die Regierungen stehen nun vor der großen Herausforderung, 
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die schlechten Gewohnheiten der Gefälligkeitspolitik zu beenden, die Staatskassen 

zu entschulden und die Souveränität der Bürger zu stärken.97 

 

2.2.1.4 Die Rolle des Staates in der Wirtschaft 

2.2.1.4.1 Wirtschaftsdemokratie 

In der Wirtschaftsdemokratie haben gesellschaftliche Ziele Vorrang vor den Zielen 

privatwirtschaftlicher Kapitalverwertung. Nicht wirtschaftliche Macht oder markt-

beherrschende Unternehmen dürfen der Politik den Handlungsrahmen vorgegeben, 

sondern demokratisch legitimierte Entscheidungen müssen im Interesse des Ge-

meinwohls Rahmen und Ziele für wirtschaftliches Handeln setzen. Ökologisch und 

sozial verantwortbares Wirtschaften läßt sich nur erreichen, wo der Vorrang demo-

kratischer Entscheidungen vor Gewinninteressen und Wirtschaftsmacht durchge-

setzt wird. Wirtschaftsmacht wirkt:  

- als Marktmacht von Großunternehmungen, die ihre Interessen auf Kosten von Ab-

nehmern, Zulieferern und Konkurrenten durchsetzen;  

- als Herrschaftsmacht des Kapitals über Menschen im Arbeitsprozeß und auf dem 

Arbeitsmarkt;  

 - als Fähigkeit, Wirtschaftsmacht in politische Macht umzusetzen;  

- als Möglichkeit, vor allem großer Unternehmungen, durch Investitionspolitik 

Struktur und Entwicklung der gesamten Wirtschaft zu beeinflussen. 

Wirtschaftsdemokratie dient der Durchsetzung der Gemeinwohlinteressen und der 

Kontrolle aller Formen wirtschaftlicher Macht und der Gestaltung der wirtschaftli-

chen Entwicklung. Sie muß offen und vielgestaltig sein: Sie verbindet Privat- mit 

Gemeineigentum, persönliche Initiative mit Verantwortung für das Gemeinwesen 

und mit staatlichem Handeln, Wettbewerb mit staatlicher Rahmensetzung, unter-

nehmerische Freiheit mit Machtkontrolle, Mitbestimmung und Selbstverwaltung. 

Wirtschaftsdemokratie ist eine notwendige Voraussetzung für eine möglichst kri-

senfreie Entwicklung der Gesellschaft. Keines der Elemente der Wirtschaftsdemo-
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kratie ist Selbstzweck; ihr Wert und ihre Bedeutung bestimmen sich einzig und al-

lein nach den Grundsätzen und Zielen einer sozialen und demokratischen Wirt-

schafts- und Gesellschaftsordnung.98 

 

2.2.1.4.2 Gemischte Wirtschaft 

Der unbegrenzte Wirtschaftsliberalismus gehört ebenso wie das marxistisch-sozia-

listische Planwirtschaftsprogramm einem vergangenen Jahrhundert an. Die rein li-

beralistische Wirtschaft führt zur Wirtschaftskrise und zum Wirtschaftschaos. Die 

dogmatische Planwirtschaft führt ebenso naturnotwendig zum Kollektivismus und 

zum Staatskapitalismus, der stets totalitär und expansiv ist. Die UNION ist ent-

schlossen, den mittleren Weg zwischen doktrinärem Liberalismus und doktrinärem 

Sozialismus zu gehen. Die Stunde ist reif zum Ausgleich und zur Synthese. Zwi-

schen dem Machtanspruch des übermächtigen Einzelnen und der Herrschaft einer 

übermächtigen Staatsbürokratie liegt die Zone der Freiheit. Der Staat soll die Wirt-

schaft anregen, fördern und die wirtschaftliche Betätigung des Einzelnen in den 

Grenzen halten, die durch das Gemeinwohl gezogen sind.99 

Freie Konsumwahl und freie Arbeitsplatzwahl sind entscheidende Grundlagen, 

freier Wettbewerb und freie Unternehmerinitiative sind wichtige Elemente sozial-

demokratischer Wirtschaftspolitik. Die Autonomie der Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberverbände beim Abschluß von Tarifverträgen ist ein wesentlicher Bestandteil 

freiheitlicher Ordnung. Totalitäre Zwangswirtschaft zerstört die Freiheit. Deshalb 

bejaht die Sozialdemokratische Partei den freien Markt, wo immer wirklich Wett-

bewerb herrscht. Wo aber Märkte unter die Vorherrschaft von einzelnen oder von 

Gruppen geraten, bedarf es vielfältiger Maßnahmen, um die Freiheit in der Wirt-

schaft zu erhalten. Wettbewerb soweit wie möglich Planung soweit wie nötig!100 

In modernen, demokratisch verfaßten Industriegesellschaften geschieht die Versor-

gung mit Gütern und Dienstleistungen durch eine gemischte Wirtschaft, in der 

Wettbewerb und staatliches Handeln zusammenwirken. Dieses System hat sich als 

überaus leistungsfähig und allen Formen zentraler Verwaltungswirtschaft prinzipi-

ell überlegen erwiesen.101 
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Leistungswettbewerb kommt den Verbrauchern und ihrer freien Konsumwahl zu-

gute. Der Markt ist ein Instrument zum Ausgleich zwischen Angebot und Nach-

frage; er ist, eingebettet in eine entsprechend ausgerichtete Rahmensetzung, auch 

ein effizientes Instrument zur Steuerung von Nachfrage und Angebot. Er kann Aus-

kunft über mögliche ökonomische und strukturelle Entwicklungen geben. Der 

Markt kann aber weder Vollbeschäftigung herstellen noch Verteilungsgerechtigkeit 

bewirken oder Umwelt schützen. Wettbewerb soweit wie möglich - Planung soweit 

wie nötig!102 

Nicht nur der Markt, sondern auch der Staat kann versagen. Gegen beide Gefahren 

müssen wir angehen. Wir streben eine Reform des öffentlichen Sektors und der 

Gemeinwirtschaft in ihren unterschiedlichen Formen an. Öffentliche und gemein-

wirtschaftliche Unternehmen sind unentbehrlich dort, wo Prinzipien der Gegen-

macht oder der Gemeinwirtschaftlichkeit dies gebieten, wo private Initiative fehlt 

oder übergroße Risiken bei anerkanntem Bedarf vorliegen. Nicht allein Gewinnin-

teressen verpflichtet, können sie häufig gesellschaftlich anerkannten Bedarf am 

besten befriedigen. Sie dürfen jedoch nicht auf unrentable Unternehmen und Bran-

chen beschränkt werden.103 

Für uns ist der Markt ein notwendiges und anderen wirtschaftlichen Koordinie-

rungsformen überlegenes Mittel. Der sich selbst überlassene Markt ist jedoch sozial 

und ökologisch blind. Er ist von sich aus nicht in der Lage, die öffentlichen Güter 

in angemessenem Umfang bereitzustellen. Damit der Markt seine positive Wirk-

samkeit entfalten kann, bedarf er der Regeln, eines sanktionsfähigen Staates, wir-

kungsvoller Gesetze und fairer Preisbildung.104  

Angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, angesichts von Globali-

sierung und ökologischer Krise betrachten wir Nachhaltigkeit als das einzig verant-

wortbare Grundprinzip politischen und wirtschaftlichen Handelns. Das Prinzip 

Nachhaltigkeit bedeutet: von der Zukunft her denken; dem Primat der Kurzfristig-

keit widerstehen und ebenso der Dominanz des Ökonomischen, der rein betriebs-

wirtschaftlichen Logik; von der Idee der Gesellschaft her die Politik konzipieren 

und demokratische Vielfalt, ökologische Dauerhaftigkeit, soziale Integration und 

kulturelle Teilhabe als Leitideen sozialdemokratischer Politik verstehen.105  
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Eine Wirtschaftsordnung, die Gewinne privatisiert und Risiken sozialisiert, lehnen 

wir strikt ab.106 

 

2.2.1.4.3 Soziale Marktwirtschaft 

Verstaatlichung und sozialistisches Gemeineigentum sind keine Lösung der sozia-

len Frage. Miteigentum am Betrieb ist soziale Tat jenseits von Kapitalismus und 

Sozialismus und dient der sozialen Ausgestaltung der Marktwirtschaft.107 

Die Soziale Marktwirtschaft berücksichtigt, daß nicht alle Güter und Dienstleistun-

gen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse über den Markt hergestellt und ver-

teilt werden können. Daher bedarf es der Korrektur und Ergänzung des Marktes 

durch Leistungen des Staates und gesellschaftlicher Gruppen in Bereichen, in denen 

der Markt nur unzureichend oder gar nicht wirksam sein kann. Für die Wahrneh-

mung der öffentlichen Aufgaben benötigt der Staat Steuern und Abgaben.108 

Die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft sind jedoch nicht auf den Bereich der 

gewerblichen Wirtschaft beschränkt. Sie sind auch in Bereichen wie dem Gesund-

heits- und Bildungswesen oder dem Umweltschutz anwendbar und verstärkt einzu-

setzen.109 

Der demokratische Staat läuft Gefahr, sich nur nach organisierten Mehrheiten zu 

richten. Der Staat als Anwalt des Gemeinwohls hat aber die Aufgabe, die Machtlo-

sen und Minderheiten in der Gesellschaft im Wettstreit um die materiellen und im-

materiellen Güter zu schützen. Hier stellt sich die Neue Soziale Frage.110 

Märkte bedürfen der politischen Gestaltung – im Zeitalter der Globalisierung auch 

über nationale Grenzen hinaus. Für uns gilt: so viel Wettbewerb wie möglich, so 

viel regulierender Staat wie nötig. Für die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft ist 

ein gemeinsames Vorgehen in der Europäischen Union von entscheidender Bedeu-

tung.111 
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Die Stärkung unserer Sozialen Marktwirtschaft und eine tiefgreifende Neuordnung 

unseres Staates sind unabdingbar, um unsere Freiheitsordnungen zu stärken und 

Akzeptanz insbesondere auch für die Wirtschaftsordnung zurückzugewinnen.112 

Weder sozialistische Utopien noch übersteigerter Liberalismus können eine funkti-

onierende staatliche Ordnung garantieren. Ein starker Staat ist Garant einer freien 

Gesellschaft und Hüter der Sozialen Marktwirtschaft.113 

 

2.2.1.5 Die Rolle der Wirtschaft im Staat 

2.2.1.5.1 Instrument 

Die Wirtschaft ist nicht Selbstzweck; sie muß dem Wohl der Gesamtheit wie des 

einzelnen dienen: Wir anerkennen das Recht des Staates, die Wirtschaft nach Ge-

sichtspunkten des Gemeinwohls zu lenken! Wir lehnen die Planwirtschaft als Aus-

fluß eines kollektivwirtschaftlichen Denkens ab. Wir kämpfen gegen den Wirt-

schaftsliberalismus und treten ein für eine freie Entfaltung der Einzelpersönlichkeit 

im Rahmen seiner sozialen Pflichten.114 

Als Sozialstaat hat er für seine Bürger Daseinsvorsorge zu treffen, um jedem die 

eigenverantwortliche Selbstbestimmung zu ermöglichen und die Entwicklung einer 

freiheitlichen Gesellschaft zu fördern.115 

Die Unternehmen der freien Gemeinwirtschaft, die sich am Bedarf und nicht am 

privaten Erwerbsstreben orientieren, wirken preisregulierend und helfen dem Ver-

braucher. Sie erfüllen eine wertvolle Funktion in der demokratischen Gesellschaft 

und haben Anspruch auf Förderung.116 

Öffentliche Fördermittel dürfen nur mit zielorientierten Auflagen und entsprechen-

der wirksamer Erfolgskontrolle vergeben werden. Öffentliche Investitionen müssen 

unsere Infrastruktur verbessern, ökologische Erneuerung in die Wege leiten, Ar-

beitsplätze schaffen und für mehr Lebensqualität in allen Regionen sorgen. Dar-

über hinaus sind mehr öffentliche Dienstleistungen anzubieten. Die Finanzpolitik 

muß ihrer Verantwortung für die Beschäftigung gerecht werden. In Zeiten der Kon-

junkturschwäche dürfen die Ausgaben nicht reduziert werden. Die Verstetigung der 
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Ausgaben muß die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren, selbst wenn dies Kre-

ditaufnahme erfordert. Subventionen, die nicht gesamtgesellschaftlich gerechtfer-

tigt sind, werden abgebaut. Ausschließlich oder überwiegend kreditfinanzierte öf-

fentliche Programme für wichtige Wachstumsfelder können kurzfristig Konjunk-

tureinbrüche mildern, die ökologische Erneuerung anstoßen und Arbeitsplätze 

schaffen. Umfassende und langfristige Beschäftigungsprogramme und Investitions-

fonds kommen nur für genau definierte ökologische oder soziale Ziele von struktu-

reller Bedeutung in Frage und müssen in erster Linie aus der Belastung nichtinves-

tierter Gewinne oder höherer Einkommen finanziert werden.117 

Öffentliche Mittel zur Strukturförderung dürfen nicht der Sicherung überholter, 

sondern müssen der Schaffung moderner Strukturen dienen. Die Vergabe muß zu-

dem zeitlich begrenzt und degressiv gestaltet werden. Um die regionalen Unter-

schiede in der Wirtschaft zu vermindern, muß die Infrastruktur in den wirtschaftlich 

benachteiligten Gebieten besonders verbessert werden. Die regionale Wirtschafts-

förderung des Bundes, der Länder und Gemeinden muß im Rahmen einer umfas-

senden Planung besser als bisher koordiniert werden. Der sektorale Strukturwandel 

bleibt grundsätzlich dem Markt überlassen. Bei umfassenden Strukturänderungen 

ganzer Branchen und Bereiche sind neben staatlichen Übergangshilfen auch Sozi-

alpläne unerläßlich, um soziale Härten zu mildern.118 

Die staatliche Wirtschaftspolitik muß den Strukturwandel fördern und darf keine 

veralteten Strukturen künstlich bewahren. Vordringliche Aufgabe der regionalen 

Strukturpolitik ist es, auf gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Gebieten unse-

res Staates hinzuwirken und damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtig-

keit zu leisten. Dazu gehört auch die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruk-

tur. Staatliche Strukturpolitik als direkten Eingriff in unternehmerische Investiti-

onsentscheidungen lehnen wir ab. Staatliche Investitionslenkung zentralisiert und 

maximiert Fehlprognosen und Fehlentscheidungen. Sie gefährdet damit die Leis-

tungs- und Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft.119 

Die Wettbewerbswirtschaft hat durch ihre Tendenz zu ungehemmtem Ressourcen-

verbrauch und unkontrollierter technischer Innovation zur Verschwendung von 

Rohstoffen und zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen geführt. Der 
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Staat muß diesen ökologischen Gefährdungen entgegenwirken und die Einführung 

umweltverträglicher Produkte und Produktionsverfahren durchsetzen.120 

Der Staat muß Aufgaben da übernehmen, wo einzelne oder Gruppen die gesell-

schaftlich erforderlichen Verpflichtungen nicht von sich aus eingehen oder Leis-

tungen, die für das Gemeinwohl notwendig sind, auf andere Weise nicht erbracht 

werden können. Das Prinzip der Subsidiarität, des Vorrangs der kleineren Einheit 

vor der größeren, kann, wo es nicht überdehnt wird, Macht begrenzen und zur Teil-

habe ermutigen.121 

Wirtschaften hat dem Gemeinwohl zu dienen. Es soll alle Menschen ausreichend 

mit Gütern und Dienstleistungen versorgen, das Recht auf Arbeit gewährleisten, 

natürliche Lebensgrundlagen schonen und sichern. Das Kapital hat dem Menschen, 

nicht der Mensch dem Kapital zu dienen.122 

Ein historisches Grundproblem des Wettbewerbssystems ist seine Verbindung mit 

der privaten Verfügung über die Produktionsmittel. Diese Verbindung hat die ka-

pitalistische Wirtschaftsordnung hervorgebracht und zu unkontrollierter wirtschaft-

licher Macht und ungerechter Verteilung von Arbeit, Einkommen und Vermögen 

geführt. Das Wettbewerbssystem ist ungeeignet, die Menschen mit Gemeinschafts-

gütern und -leistungen zu versorgen. Infrastruktur und soziale Dienste bereitzustel-

len, ist vor allem öffentliche Aufgabe.123 

Wettbewerb kann, ohne Leistungsfähigkeit einzubüßen, auf die Interessen des Ge-

meinwohls hin gelenkt werden, wenn es gelingt, Rahmenbedingungen gegen Kapi-

talinteressen verbindlich durchzusetzen. Dies kann in wesentlichen Industrielän-

dern durch staatliche Steuerung, die Gegenmacht von Gewerkschaften, Dezentrali-

sierung von Entscheidungen und gesellschaftlichen Konsens auf der Grundlage ei-

nes breiten Reformbündnisses geschehen, das auch die neuen sozialen Bewegungen 

einbezieht.124 

Wo mit anderen Mitteln eine sozial verantwortbare Ordnung der wirtschaftlichen 

Machtverhältnisse und die Durchsetzung der qualitativen Kriterien wirtschaftlicher 

Entwicklung nicht gewährleistet ist, ist Gemeineigentum zweckmäßig und notwen-
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dig. Gemeineigentum kann in unserer Wirtschafts- und Sozialordnung keinen Frei-

raum für sich beanspruchen und muß sich an deren Bedingungen messen lassen. 

Vergesellschaftung muß zugleich demokratisches Element als auch wirtschaftspo-

litisches Instrument sein.125 

Handelspolitik der EU ist ein starkes Instrument, um Umwelt-, Tier- und Klima-

schutz, die Einhaltung der Menschenrechte und soziale Standards wie den Schutz 

von Arbeitnehmer*innen-Rechten mit Wirtschaftsinteressen in Einklang zu bringen 

und weltweit durchzusetzen. Bereiche der Daseinsvorsorge, also öffentliche Güter 

wie beispielsweise Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit oder Wasser, sind staat-

liche Aufgaben und unterliegen einem öffentlichen Interesse. Sonderrechte und 

Sonderjustiz für Konzerne sind auszuschließen. Handelsabkommen dürfen es Staa-

ten und der EU nicht erschweren, eigene, höhere Standards in Bezug auf Klima-, 

Umwelt- und Verbraucher*innenschutz festzulegen. Das europäische Vorsorge-

prinzip ist stets zu wahren.126 

Jeder Mensch hat das Recht auf Mobilität. Sie ermöglicht Freiheit und Teilhabe und 

ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie muss sich an den menschlichen Be-

dürfnissen orientieren, vollständig barrierefrei gestaltet sein und zugleich die pla-

netaren Grenzen wahren.127 

Der Mensch hat das Recht auf Wohnen. Nur wer ein gesichertes Zuhause hat, kann 

Freiheit und Teilhabe erleben. Allen dieses Recht zu ermöglichen, ist Teil der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge. Eine sozial-ökologische Wohnungspolitik garantiert 

jedem Menschen ein würdiges Zuhause innerhalb der planetaren Grenzen.128 

Wohnen ist nicht nur existenziell, sondern die Voraussetzung für Freiheit, Würde 

und Selbstbestimmung und deshalb Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das 

Recht auf Wohnen soll im Grundgesetz verankert werden. Kein Mensch soll ohne 

Obdach und eine dauerhafte würdevolle Unterbringung sein. Eine Diskriminierung 

bei der Wohnungssuche aufgrund von Kriterien wie Name, Herkunft, sexueller 

Identität, Behinderung, Familien- oder Bildungstand oder trotz ausreichendem Ein-

kommen darf es nicht geben. Auch kleine Selbstständige sowie soziale und kultu-

relle Angebote und deren Orte brauchen ein soziales Gewerbemietrecht, damit sie 

durch steigende Mieten nicht aus ihren Vierteln verdrängt werden. Es braucht ein 
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starkes und soziales Mietrecht, das den unterschiedlichen Wohnungsmärkten ge-

recht wird, und bessere Instrumente für eine gesetzliche Begrenzung der Miethöhe 

und eine gesetzlich verankerte Mieter* innen-Mitbestimmung. Es braucht Maßnah-

men gegen Spekulation mit Wohnraum und eine entschlossene Bekämpfung der 

Geldwäsche mit Immobilien sowie der zunehmenden Vermögenskonzentration 

über den Immobilienmarkt.129  

Freie Kultur und Kunst sind eine Grundlage für Demokratie und friedliches Zusam-

menleben. Sie gehören zur Daseinsvorsorge und sind Ausdruck und Anlass indivi-

dueller und gesellschaftlicher Reflexion, persönlichen und kollektiven Erkenntnis-

gewinns sowie persönlicher und kollektiver Entwicklung. Kulturelle Vielfalt sowie 

Transkulturalität, also die gegenseitige Durchdringung von Kulturen, zu fördern 

und zu schützen ist eine wichtige Aufgabe in der offenen Gesellschaft. Der Zugang 

zu und die Teilhabe an Kultur und den Künsten muss für alle gleich gewährleistet 

sein. Das gilt für kulturelle Bildung, Kulturinstitutionen und Freiräume gleicherma-

ßen. Es gilt für das Erleben ebenso wie für das Schaffen von Kunst. Kultur ist ein 

relevanter Wirtschaftsfaktor, aber Kultur zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie 

sich oftmals der Wirtschaftlichkeit entzieht und gesellschaftlichen Gegenentwürfen 

Raum geben kann.130 

Oberste Aufgabe jeder Gesundheitspolitik ist es, die Würde und Freiheit des Men-

schen auch im Krankheits- und Pflegefall zu wahren und gleichzeitig Gesundheit 

zu fördern und Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Dabei ist Gesundheit nicht nur die 

Abwesenheit von Krankheit, sondern umfasst das psychische, soziale und körperli-

che Wohlbefinden. Gesundheitsversorgung und Pflege sind zentrale Pfeiler der Da-

seinsvorsorge. Es ist öffentliche Aufgabe, jedem Menschen unabhängig von Alter, 

Einkommen, Geschlecht, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Her-

kunft, sozialer Lage oder Behinderung sowie vom Wohnort und Aufenthaltsstatus 

Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung, die sich an seinen Bedürfnis-

sen orientiert, zu garantieren. Die Versorgung muss dem Stand der wissenschaftli-

chen Erkenntnisse entsprechen, den medizinischen Fortschritt berücksichtigen und 

auch den Bedarfen von besonders verletzlichen Personengruppen gerecht wer-

den.131 

 

 
 

 

 

 

129 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 60. 
130 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 62 f. 
131 Bündnis 90/ Die Grünen, „zu achten und zu schützen – Veränderung schafft Halt“, 2020, S. 64. 
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2.2.1.5.2 Marktversagen 

Wettbewerb durch öffentliche Unternehmen ist ein entscheidendes Mittel zur Ver-

hütung privater Marktbeherrschung. Durch solche Unternehmen soll den Interessen 

der Allgemeinheit Geltung verschafft werden. Sie werden dort zur Notwendigkeit, 

wo aus natürlichen oder technischen Gründen unerläßliche Leistungen für die All-

gemeinheit nur unter Ausschluß eines Wettbewerbs wirtschaftlich vernünftig er-

bracht werden können.132 

Zwar mag das individuelle Streben nach Mehrung des persönlichen Vorteils in sei-

ner überindividuellen Auswirkung zur Steigerung des allgemeinen Wohls beitra-

gen. Doch von bestimmten Grenzen an bewirken alle diese so förderlichen mensch-

lichen Antriebe, wo sie zur Übervorteilung des Einen durch den Anderer führen, 

die Zerstörung auch des allgemeinen Wohls.  Der moderne Liberalismus überläßt 

darum nur da die Erfüllung der Ziele liberaler Gesellschaft dem Selbstlauf privater 

Wirtschaft, wo diese durch Mechanismen des Marktes zureichend gesichert werden 

kann. Wo Ziele liberaler Gesellschaft durch den Selbstlauf der privaten Wirtschaft 

nicht erreicht werden können, wo somit von einem freien Spiel der Kräfte Ausfalls-

erscheinungen oder gar Perversionstendenzen für die Ziele liberaler Gesellschaft 

drohen, bedarf es gezielter Gegenmaßnahmen des Staates mit den Mitteln des 

Rechts.133 

 

2.2.1.5.3 Wettbewerbsgleichheit 

Die Christlich-Demokratische Union lehnt die Behinderung des Leistungswettbe-

werbs durch Kartelle und ähnliche Marktabreden ab. Der Leistungswettbewerb ist 

durch beschleunigte Verabschiedung des Kartellgesetzes sicherzustellen. Die Mo-

nopolkontrolle muß dafür sorgen, daß marktbeherrschende Einzelunternehmungen 

und Regiebetriebe nicht gegen die Grundsätze des Wettbewerbs verstoßen. Der 

Schutz gegen unlauteren Wettbewerb ist zu verstärken.134 

Im Wettbewerb müssen gleiche Startbedingungen für alle ohne Rücksicht auf die 

Betriebsgröße herrschen. Vom Steuersystem her darf kein Zwang zur Konzentra-

tion der Betriebe ausgehen. Die betrieblichen Investitionen, besonders zum Zwecke 

 
 

 

 

 

132 SPD, Godesberger Programm, 1959, S. 15. 
133 FDP, Freiburger Thesen zur Gesellschaftspolitik der Freien Demokratischen Partei, 1971, S. 14. 
134 CDU, Hamburger Programm, 1953, S. 34. 
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der Rationalisierung, sind durch eine verständige Steuer- und Kreditpolitik zu för-

dern.135 

Dynamik und Leistungsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft beruhen entschei-

dend auf einem wirksamen Wettbewerb. Der Wettbewerb muß deswegen von allen 

nationalen und internationalen Verzerrungen befreit und auf weitere Wirtschaftsbe-

reiche ausgedehnt werden. Die Konzentrationsbewegung in der weltweit orientier-

ten Industriewirtschaft muß ein Gegengewicht finden in der Zusammenarbeit mitt-

lerer und kleiner Unternehmen. Der Gefahr wirtschaftlicher Machtausübung ist 

durch eine wettbewerbspolitische Kontrolle zu begegnen.136 

Der Wettbewerb ist das leistungsfähigste ökonomische Lenkungsinstrument. Ihm 

kommt im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft auch eine überragende gesell-

schaftspolitische Funktion zu. Der funktionsfähige Wettbewerb wirkt einer autori-

tären Vorausbestimmung von Bedürfnissen und der Machtkonzentration entge-

gen.137 

 

2.2.2 Weimarer Republik 

2.2.2.1 Verstaatlichung 

Zur Erfüllung ihrer wirtschaftlichen Funktionen müssen die Selbstverwaltungskör-

per, da sie ein selbständiges Dasein führen sollen, die Mittel zur Schaffung einer 

gesunden Fundierung erhalten. Sie sind daher namentlich mit der Befugnis zur 

Kommunalisierung und Enteignung auszustatten, damit sie lebenswichtige Bedürf-

nisse der Bevölkerung in eigener Regie befriedigen können und sich nicht durch 

eigensüchtige Privatspekulationen auf dem Wege zur besseren Versorgung der Bür-

ger gehemmt sehen.138 

Die Sozialdemokratie hat denn auch nie die Forderung erhoben, daß die Arbeiter 

jedes Betriebes dessen Besitzer sein sollen. Die forderte stets, daß die kapitalisti-

schen Großbetriebe in den Besitz der Gesellschaft gelangen, daß sie „sozialisiert“ 

werden sollen. […] Die Gesellschaft kann aber selbst nichts besitzen, sie bildet kei-

nen organisierten Körper, ist nichts als der Inbegriff aller Personen, die in dauern-

den Wechselbeziehungen, namentlich ökonomischer Art, zueinander stehen. Man 

 
 

 

 

 

135 CDU, Hamburger Programm, 1953, S. 36 f. 
136 CDU, Aktionsprogramm, 1968, S. 6. 
137 CDU, Berliner Programm, 2. Fassung, 1971, S. 39. 
138 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 80. 
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muß daher den kapitalistischen Besitz Organisationen übertragen, deren Wesen 

dem der Gesellschaft am nächsten steht. Als solche kommt heute vor allem der Staat 

in Betracht, der unter den umfassendsten gesellschaftlichen Organisationen der 

stärkste ist. […] Für die Sozialdemokratie kommt als sozialistisch nur eine Ver-

staatlichung in einem vollständig demokratischen Staat mit einem starken und geis-

tig wie organisatorisch selbständigen Proletariat in Betracht. Für Großbetriebe, de-

ren ökonomische Bedeutung nur lokaler Natur ist, wird die Kommunalisierung 

zweckmäßiger sein als die Verstaatlichung: für Großbetriebe, die direkt für den 

Kleinhandel produzieren kann auch die Besitznahme durch Konsumgenossenschaf-

ten angezeigt sein.139 

Das Ziel der Arbeiterklasse kann nur erreicht werden durch die Verwandlung des 

kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches 

Eigentum. Die Umwandlung der kapitalistischen Produktion in sozialistische, für 

und durch die Gesellschaft betriebene Produktion wird bewirken, daß die Entfal-

tung und Steigerung der Produktivkräfte zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt 

und allseitiger Vervollkommung wird. Dann erst wird die Gesellschaft aus der Un-

terwerfung unter blinde Wirtschaftsmacht und aus allgemeiner Zerrissenheit zu 

freier Selbstverwaltung in harmonischer Solidarität emporsteigen.140 

Mächtiger denn je entsteht der Wille, das kapitalistische System zu überwinden und 

durch internationalen Zusammenschluß des Proletariats, durch Schaffung einer in-

ternationalen Rechtsordnung, eines wahren Bundes gleichberechtigter Völker, die 

Menschheit vor kriegerischer Vernichtung zu schützen. Das Ziel der Arbeiterklasse 

kann nur erreich werden durch die Verwandlung des kapitalistischen Privateigen-

tums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum.141  

Die Überführung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens in eine Form der Ge-

meinwirtschaft (Sozialisierung oder Kommunalisierung) darf nur dann erfolgen, 

wenn sie dem Gesamtwohl dient und die Ertragsfähigkeit steigert.142 

 

 

 

 
 

 

 

 

139 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 63 f. 
140 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 49. 
141 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 41. 
142 Deutsche Zentrumspartei, Richtlinien der Deutschen Zentrumspartei, 1922, S.7. 
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2.2.2.2 Wirtschaftsdemokratie 

Eine Forderung von ebenso großer prinzipieller wie praktischer finanzpolitischen 

Bedeutung ist schließlich die der Beteiligung der öffentlichen Gewalten am Ver-

mögen und an der Verwaltung der kapitalistischen Erwerbsunternehmungen. Die 

Forderung ist nicht neu. Wir haben längst Erwerbsunternehmungen, die sich in der 

Hand des Reiches, der Länder oder der Gemeinden und Gemeindeverbände allein 

befinden, wir haben andere, an denen die öffentlichen Gewalten neben privatem 

Kapital beteiligt sind. Sowohl der Einnahmebedarf der öffentlichen Körperschaften 

als auch die zunehmende Konzentration der Industrie macht aber ein stärkeres Ein-

dringen der öffentlichen Gewalten in die Großwirtschaft zur gebieterischen Not-

wendigkeit. An den Erträgen der vertrusteten und konzernierten Unternehmungen 

muß die öffentliche Hand wachsenden Anteil haben. Zugleich aber muß die Staats-

macht durch ihre Beteiligung an diesen Gebilden verhindern, daß sich die private 

Kapitalmacht als ihr Diktator aufspielt.143 

Solange die Bourgeoisie dank einem engherzigen Klassenwahlrecht die Herrschaft 

in den Gemeindehäusern besaß, hat sie den Gemeinden im allgemeinen die Kom-

munalisierung nur solcher Tätigkeitszweige überlassen, an denen nichts zu verdie-

nen war. Nur in solchen Fällen gab sie das sonst heilig gehaltene Dogma von der 

Überlegenheit der privaten Tätigkeit über die Gemeinwirtschaft auf. Mit der De-

mokratie verträgt sich die Aufrechterhaltung der bisherigen wirtschaftlichen Privi-

legien der Kapitalistenklasse ebensowenig wie die der politischen.144 

Der Staatsbetrieb mit den Kräften und Methoden der bisherigen staatlichen Bu-

reaukratie hat überall versagt. Er kommt für die Sozialisierung nicht mehr in Be-

tracht. Die Staatsbetriebe sollen nach kaufmännischen Grundsätzen eingerichtet 

werden, nicht minder aber auch nach demokratischen. […] Neben den Staatsbetrie-

ben wird es, wie schon erwähnt, nicht bloß kommunale und konsumgenossenschaft-

liche geben, für manche Zweige und Betriebe wird sich die Form einer selbständi-

gen Produktivgenossenschaft oder einer Gilde vielleicht besser eignen als die eines 

sozialisierten Betriebes. Es ist auch zu erwarten, daß es stets Tätigkeiten geben 

wird, in denen der Kleinbetrieb rationeller ist als der Großbetrieb. […] Dementspre-

chend wird in einer sozialistischen Gesellschaft die sozialisierte Betriebsform zwar 

nicht die einzige, wohl aber die herrschende sein, und der Geist der Solidarität und 

 
 

 

 

 

143 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 103. 
144 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 80. 
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des gemeinsamen Strebens nach Hebung der allgemeinen Lebenslage und nach Si-

cherheit der Existenz, der heute schon die Gewerkschaften beseelt, wird sich dann 

in allen Betrieben geltend machen, selbst in jenen, die noch private bleiben.145 

[D]ie Sozialisierung ist nicht nur eine Frage des Eigentums, sondern auch eine Sa-

che der Organisation. Sie erheischt nicht nur einen Wechsel der Eigentümer, son-

dern auch einen Übergang zu einer neuen ökonomischen Organisation, und zwar 

nicht bloß der Arbeit im Betriebe, sondern, was nicht minder wichtig, der Versor-

gung des Betriebes mit Maschinen, Werkzeugen, Rohstoffen, und auf der anderen 

Seite eine Organisation des Absatzes der fertigen Produkte. […] Erst schrittweise 

wird die Sozialisierung von der Übernahme der großen privaten Monopole an die 

gesellschaftliche Organisierung anderer kapitalistisch betriebenen Industriezweige 

gehen können.146 

 

2.2.2.3 Öffentliche Wirtschaft mit Augenmaß 

Die Zentrumspartei will die geplante Wirtschafts- und Sozialpolitik im gleichen 

christlich-sozialen Geiste und in engster Verbindung miteinander geführt wissen. 

Endziel der Wirtschaft muß der Mensch und seine höhere Lebensaufgabe sein. Da-

rum dürfen Menschenwürde und sittlicher Charakter der Arbeit niemals den rein-

wirtschaftlichen Zwecken geopfert werden. Die Wirtschaftsordnung muss vom Ge-

meinsinn getragen sein und das Gesamtwohl über den Vorteil des Einzelnen stellen. 

[…] Arbeit und Wirtschaft haben den Lebensbedarf des Einzelnen und der Gemein-

schaft zu befriedigen, haben jedem Volksgenossen ein menschenwürdiges Dasein 

zu ermöglichen. Dieses Ziel verlangt neben der zunehmenden Steigerung der Gü-

tererzeugung eine gerechte Güterverteilung, die allen Volksschichten außer dem 

Lebensnotwendigen die Teilnahme an den Kulturwerten sichert. Die Zentrumspar-

tei hält grundsätzlich am Privateigentum fest und ist bestrebt, die Zahl der Eigentü-

mer ständig zu mehren.147 

 

2.2.2.4 Vorrang der Privatwirtschaft 

Die Deutsche demokratische Partei ist eine Partei der Arbeit. Ihr Ziel auf dem Ge-

biete der Wirtschaft ist der Staat des sozialen Rechts. Die Vergesellschaftung der 

 
 

 

 

 

145 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 67. 
146 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [1925] (1947), Heidelberger Programm, S. 65. 
147 Deutsche Zentrumspartei, Richtlinien der Deutschen Zentrumspartei, 1922, S. 2. 
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Produktionsmittel im Sinne allgemeiner Verstaatlichung wäre tödliche Bürokrati-

sierung der Wirtschaft und verhängnisvolle Minderung ihres Ertrages. Wir lehnen 

sie ab und halten an der Privatwirtschaft als der regelmäßigen Betriebsform fest. 

Mehr als je brauchen wir gesteigerte Ergiebigkeit der Arbeit und vermehrte Erzeu-

gung nützlicher Güter. Dazu bedürfen wir der durch das Eigeninteresse wachgehal-

tenen freien Selbstverantwortlichkeit, Initiative und Schaffensfreudigkeit jedes ein-

zelnen. Notwendig ist der Schutz solcher freien Bewegung dort, wo sie durch die 

Entwicklung bedroht wird; notwendig ist ihre Beschränkung da, wo sie zu Miß-

brauch führt. Denn auch in der Wirtschaft steht das Ganze über seinen Teilen und 

das Volkswohl über begrenzten Gewalten und Interessen. Auch hier müssen die 

hohen demokratischen Grundsätze der persönlichen Freiheit, der sozialen Gerech-

tigkeit und der menschlichen Würde sich durchsetzen.148 

 

  

 
 

 

 

 

148 Deutsche Demokratische Partei, Programm der Deutschen Demokratischen Partei, 1919, S. 45. 
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3.1 Abstract  

Inclusion and the associated provision of social services is a central fundamental 

right in the European Union. Social services of general interest are based on the 

principles of an inclusive welfare state enshrined in EU primary law. However, the 

European Commission tends to interpret these social services rather economically. 

This paper shows that the way in which these services are provided in the Member 

States is decisive for the categorization of an economic or non-economic activity 

by the European Commission. Whether social services are to be classified as being 

related to economic activities and, therefore, subject to the competition and internal 

market rules depends on their organization and structure. 
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WETTBEWERB UND EUROPÄISCHEN VERTRÄGEN 

 

Publiziert in: Kraus, Katinka, 2021, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

zwischen Wettbewerb und Europäischen Verträgen, in: Zeitschrift für öffentliche 

und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU) 43, Heft 4, S. 435-443. ISSN 0344-

9777 

 

4.1 Zusammenfassung 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse werden europaweit in unterschiedli-

chen Organisations- und Rechtsformen erbracht. Die Spannweite reicht von privat-

rechtlichen Organisationsformen bis hin zur Beauftragung Dritter durch Verwal-

tungskooperationen. Obwohl diese Dienstleistungen und ihre Erbringungsformen 

im europäischen Primärrecht besondere Regularien und Schutzbestimmungen ge-

nießen, werden sie in Legislativvorhaben der Europäischen Kommission nicht im-

mer hinreichend einbezogen. Der Aufsatz legt dar, dass dies dem subsidiären Geist 

der europäischen Verträge widerspricht, die diese Vielfalt europarechtlich als wich-

tigen Wert schützen. Anhand von wettbewerbspolitischen Initiativen der Europäi-

schen Kommission wird die Diskrepanz zwischen vertraglichem Anspruch und eu-

ropapolitischer Praxis analysiert. 
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5 INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN KOMMUNALER UNTERNEH-

MEN IM ALLGEMEINEN INTERESSE 

 

Publiziert in: Kraus, Katinka, 2021, Investitionsentscheidungen kommunaler Un-

ternehmen im allgemeinen Interesse, in: Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Ge-

meinwohl (Z’GuG) 44, Heft 3, S. 406-452. ISSN 2701-4193 

 

5.1 Zusammenfassung 

Kommunale Unternehmen stehen bei Investitionsentscheidungen in einem Span-

nungsverhältnis zwischen Wirtschaftlichkeitsgebot und Gemeinwohlverpflichtung. 

Dieses Spannungsverhältnis aufgreifend legt der Aufsatz ein Verfahren dar, mit 

dem Investitionen kommunaler Unternehmen unter Einbeziehung ihrer öffentlichen 

Aufgaben priorisiert werden können. Zentral ist die methodische Einbeziehung der 

Gemeinwohlverpflichtung kommunaler Unternehmen. Hierbei werden operationa-

lisierbare Indizes zur Erhebung der Gemeinwohlverpflichtung des öffentlichen 

Sektors bei Investitionsentscheidungen diskutiert, die weiterhin unternehmerische 

Flexibilität einräumen und bei begrenzten Finanzierungsspielräumen als Mechanis-

mus zur Priorisierung von Investitionen angewendet werden können. 
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I. Koeffizient der Wirtschaftlichkeit einer Investition 
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7 FAZIT 

Die Dissertation eröffnet einen Einblick in das Wesen von öffentlicher Wirtschaft 

in Deutschland. Im Zentrum der Untersuchungen stehen die legislativen, betriebs-

wirtschaftlichen, historischen und politischen Rahmenbedingungen öffentlicher 

Wirtschaftstätigkeit mit dem Ziel, die Rolle der öffentlichen Wirtschaft herauszu-

arbeiten, kontextual einzubetten und sowohl diachrone als auch synchrone Erklä-

rungsmuster zu finden. Die im Rahmen der Dissertation verfassten Beiträge kon-

zentrieren sich auf die Spezifika und die daraus resultierenden Problemfelder der 

öffentlichen Wirtschaft in Deutschland. 

Der Beitrag „Die Genese und der parteipolitische Diskurs um öffentliche Wirt-

schaftstätigkeit: Evidenz aus bundesdeutschen Grundsatzprogrammen“ (Kraus 

2023) verdeutlicht, dass sich ein Blick auf die Geschichte der öffentlichen Wirt-

schaft lohnt. Denn nur durch die Einbeziehung der Historie gemeinwirtschaftlicher 

Strukturen kann ihre Genese nachvollzogen werden. Dieses ideengeschichtliche 

Verständnis von öffentlicher Wirtschaft in Deutschland ist es, das es anschließend 

ermöglicht, den immer wieder zutage tretenden Konflikt zwischen europäischen 

Regularien und Legislativmaßnahmen einerseits sowie der deutschen Systematik 

der öffentlichen Wirtschaft andererseits nachvollziehbar zu machen.  

Die beiden Aufsätze „Building a European Community: social service provision 

between inclusion and economic interests“ (Kraus 2020) und „Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse zwischen Wettbewerb und Europäischen Verträgen“ (Kraus 

2021(a)) arbeiten mit Blick auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 

sowie auf Digitalinitiativen der Europäischen Kommission die aus deutscher Per-

spektive bestehenden Problematiken und Missverständnisse der europäischen 

Kommissionspolitik für die öffentliche Wirtschaft in Deutschland heraus. 

Der Aufsatz „Investitionsentscheidungen kommunaler Unternehmen von allgemei-

nem Interesse“ (Kraus 2021(b)) zeigt auf, dass auch aus einer rein deutschen Per-

spektive Wesen und Struktur öffentlicher Wirtschaftstätigkeit in der konkreten Un-

ternehmenspraxis nicht immer adäquat abgebildet werden. Grund hierfür ist, dass 

kommunale Investitionsentscheidungen auf Ebene durch die kommunalen Eigentü-

mer stark politisch bestimmt sind. Der politische Einfluss auf die strategischen Ziel-

stellungen öffentlicher Unternehmen prägt und formuliert den öffentlichen Zweck 

dieser Unternehmen. Gleichzeitig sind öffentliche Unternehmen verselbstständigte 

Einheiten, die einem Wirtschaftlichkeitsgebot unterliegen. Öffentliche Unterneh-

men verfolgen somit einen in erster Linie nicht profitorientierten öffentlichen 

Zweck und zugleich klare Wirtschaftlichkeitsinteressen. Diese Bipolarität aufgrei-

fend wird ein Modell entwickelt, wonach Investitionen kommunaler Unternehmen 

unter Einbeziehung ihrer öffentlichen Aufgaben priorisiert werden können.  

Die thematisch ähnlich gelagerte Studienbesprechung „Investitionsbedarfe und fi-

nanzielle Tragfähigkeit im ‚Konzern Stadt Köln‘“ (Kraus 2022) beschäftigt sich mit 
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einer möglichen Operationalisierbarkeit von Leistungen der öffentlichen Hand aus 

Sicht des Konzern Stadt Köln. Sie widmet sich damit weniger der Unternehmens-, 

sondern vielmehr der städtischen Eigentümerperspektive im Umgang mit Investiti-

onsentscheidungen. 

Die Aufsätze dieser Dissertation eint, dass sie allesamt das Verhältnis von Gemein-

wohlverpflichtung und Profitabilitätsstreben der öffentlichen Wirtschaft adressie-

ren. Sie konzentrieren sich dabei auf die Kommunalwirtschaft in Deutschland als 

ein Spezifikum, das gerade mit Blick auf die Verlagerung von Politikfeldern von 

nationaler auf europäischer Ebene in den letzten zwei Jahrzehnten eine besondere 

Betrachtung notwendig erscheinen lässt. So sind im europapolitischen Kontext die 

besondere Position und Rolle der Kommunalwirtschaft oftmals gar nicht oder nicht 

hinreichend bekannt und finden folglich in der Kommissionspolitik kaum Beach-

tung. 

Das, die öffentliche Wirtschaft konstituierende Geflecht aus Daseinsvorsorgeauf-

trag und Wirtschaftlichkeitsgebot wird in der Arbeit sowohl synchron als auch dia-

chron untersucht. Die diachrone Betrachtung ermöglicht es, ein umfassendes Ver-

ständnis über die Anfänge der Kommunalwirtschaft zu erlangen und dadurch auf 

einem Verständnisgerüst für die synchronen Analysen aufzubauen. So zeigt der 

Blick auf die Genese der Kommunalwirtschaft in Deutschland, dass bereits in ihren 

Anfängen im 19. Jahrhundert die kommunale Gemeinwohlverpflichtung mit Ge-

winnerwartungen verknüpft wurde. Diese Verknüpfung wurde bis heute nicht auf-

gelöst, was damals wie heute immer wieder zu politischen Konflikten und Missver-

ständnissen führt. Durch die Zusammenführung von synchronen und diachronen 

Erkenntnissen sollen schließlich Wesen und Eigenschaften öffentlicher Wirt-

schaftstätigkeit für den gegenwärtigen Blick nachvollziehbar gemacht werden. 

Der anschließende Fokus auf die Auswirkungen der Europäischen Kommissions-

politik auf die deutsche öffentliche Wirtschaft macht zwei Aspekte deutlich: Ers-

tens ist das, die öffentliche Wirtschaft in Deutschland konstituierende Spannungs-

verhältnis aus Wirtschaftlichkeitsinteressen und gemeinwohlorientiertem Daseins-

vorsorgeauftrag ein Spezifikum, das es in anderen europäischen Staaten in der Form 

nur selten gibt. Die Kommissionspolitik bezieht in ihren Maßnahmen daher ein sol-

ches Spannungsverhältnis nicht hinreichend ein. Die einzelnen Regularien vonsei-

ten der Europäischen Kommission sind sogar so ausgerichtet, dass sie das Bestehen 

einer auch profitorientierten öffentlichen Wirtschaft oftmals sanktioniert. Grund 

hierfür ist das Neutralitätsgebot, wonach kein profitorientiertes Unternehmen auf-

grund seiner Eigentümerschaft vom Staat bevorzugt oder benachteiligt behandelt 

werden darf. Das führt dazu, dass auf europäischer Ebene Wirtschaftlichkeit zu ei-

nem wesentlichen Unterscheidungskriterium bei Regulierungsmaßnahmen wurde. 

Zweitens gibt es in vielen europäischen Mitgliedsstaaten keine, einem Wirtschaft-

lichkeitsgebot unterliegenden, öffentlichen Unternehmen. In diesen Fällen überneh-
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men häufig Verwaltungen entweder direkt oder indirekt in der Rolle als Auftragge-

berin solche öffentlichen Aufgaben, die insbesondere im deutsch-österreichischen 

Raum durch öffentliche Unternehmen erbracht werden. Gerade jüngere Regulie-

rungen – wie die diskutierte Digitalinitiative der Europäischen Kommission auf-

zeigt – adressieren den öffentlichen Sektor. Gemeint sind oftmals in erster Linie 

Verwaltungen, umfasst sind aber alle Formen der öffentlichen Wirtschaft. Das Re-

sultat sind dann Regulierungen, die im Extremfall sogar zu Wettbewerbsverzerrun-

gen zugunsten der Privat- und zuungunsten der öffentlichen Wirtschaft führen kön-

nen. 

Auch in der Frage einer adäquaten Investitionspolitik für die Kommunalwirtschaft 

und für kommunale Anteilseignerinnen ist das Spannungsverhältnis aus Wirtschaft-

lichkeitsgebot und Daseinsvorsorgeauftrag erneut wesentliches Thema. Es wird 

deutlich, dass es immer noch an Mechanismen fehlt, welche Aufgaben von allge-

meinem Interesse in unternehmerische Investitionsentscheidungen strukturiert ein-

beziehen. Der Ansatz für eine Investitionspriorisierung von kommunalwirtschaftli-

chen Investitionsvorhaben zeigt auf, dass es schon auf Unternehmensebene einen 

Trade off zwischen Gemeinwohlorientierung und Wirtschaftlichkeit gibt. So ist es 

bereits auf „unterster Ebene“ schwierig, beide Aspekte erstens zu verwirklichen und 

zweitens so abzubilden, dass darauf basierend objektive Entscheidungen getroffen 

werden können. Genau deshalb bedarf es Instrumente, die sich dieses Spannungs-

verhältnis aus Wirtschaftlichkeitsgebot und Daseinsvorsorgeauftrag bewusst ma-

chen und zugleich beide Pole möglichst austariert im Einklang halten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die unterschiedlichen Betrachtungs-

winkel immer wieder auf das Zusammenspiel von Daseinsvorsorge und Profitabi-

lität als wesentliche Konstituenten der öffentlichen Wirtschaft zurückkommen. Da-

bei werden insbesondere die Gegensätzlichkeit und die gemeinsamen Anknüp-

fungspunkte des Daseinsvorsorgeauftrags und des Wirtschaftlichkeitsgebots für die 

öffentliche Wirtschaft in den Blick genommen. Die mit dieser Dissertation verbun-

dene Hoffnung ist es, dass die gewonnen Erkenntnisse in dem Sinne nutzbar ge-

macht werden, als dass das Spannungsverhältnis aus Daseinsvorsorge und Wirt-

schaftlichkeit, welches letztlich die öffentliche Wirtschaft in Deutschland konstitu-

iert, allgemeine Anerkennung erfährt.
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